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 Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

 Stellungnahme des Bundesrates  b)  Absatz  7 Nr.  1 wird wie folgt gefasst:
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  826.  Sitzung  am  13.  Oktober
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu  Artikel  1 Nr.  1a – neu – (§  1 Abs.  1 EStG)
 Artikel  4 Nr.  1a – neu – (§  1 Abs.  3 KStG)
 Artikel  5 Nr.  1 (§  2 GewStG)

 a)  In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  1  folgende  Nummer  1a
 einzufügen:

 ,1a.  §  1 Abs.  1 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Zum  Inland  im  Sinne  dieses  Gesetzes  gehört
 auch  der  der  Bundesrepublik  Deutschland  zuste-
 hende  Anteil  am  Festlandsockel,  soweit  dort
 Naturschätze  des  Meeresgrundes  und  des  Mee-
 resuntergrundes  erforscht  oder  ausgebeutet  wer-
 den  oder  dieser  der  Energieerzeugung  unter
 Nutzung erneuerbarer Energien dient.“‘

 b)  In  Artikel  4  ist  nach  Nummer  1  folgende  Nummer  1a
 einzufügen:

 ,1a.  §  1 Abs.  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Zum  Inland  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ge-
 hört  auch  der  der  Bundesrepublik  Deutschland
 zustehende  Anteil  am  Festlandsockel,  soweit
 dort  Naturschätze  des  Meeresgrundes  und  des
 Meeresuntergrundes  erforscht  oder  ausgebeutet
 werden  oder  dieser  der  Energieerzeugung  unter
 Nutzung erneuerbarer Energien dient.“‘

 c)  In Artikel  5 ist die Nummer  1 wie folgt zu fassen:

 ,1.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „Ver-
 sicherungsvereine  auf  Gegenseitigkeit“  durch
 die  Wörter  „Versicherungs-  und  Pensions-
 fondsvereine auf Gegenseitigkeit“ ersetzt.

 „1.  der  der  Bundesrepublik  Deutschland  zu-
 stehende  Anteil  am  Festlandsockel,  so-
 weit  dort  Naturschätze  des  Meeresgrun-
 des  und  des  Meeresuntergrundes  erforscht
 oder  ausgebeutet  werden  oder  dieser  der
 Energieerzeugung  unter  Nutzung  erneuer-
 barer Energien dient, und“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)

 Zu Nummer  1a  (§  1 Abs.  1 Satz  2)

 Die  Definition  des  Inlands  in  §  1  Abs.  1  Satz  2  EStG  ist
 vor  allem  für  die  Frage  von  Bedeutung,  ob  inländische
 Einkünfte  im  Sinne  des  §  49  EStG  vorliegen.  Nur  inlän-
 dische  Einkünfte  unterliegen  bei  beschränkt  einkom-
 mensteuerpflichtigen  Personen  nach  §  1  Abs.  4  EStG  so-
 wie  bei  Personen,  die  auf  ihren  Antrag  nach  §  1  Abs.  3
 EStG  als  unbeschränkt  einkommensteuerpflichtig  be-
 handelt werden, der Einkommensteuer.

 Zum  Inland  im  Sinne  des  Einkommensteuergesetzes  ge-
 hört  der  der  Bundesrepublik  Deutschland  zustehende
 Anteil  am  Festlandsockel  bislang  nur,  soweit  dort  Natur-
 schätze  des  Meeresgrundes  und  des  Meeresuntergrundes
 erforscht  oder  ausgebeutet  werden.  Einkünfte  aus  der  Er-
 zeugung  von  Energie  auf  See  –  im  Bereich  des  der  Bun-
 desrepublik  Deutschland  zustehenden  Anteils  am  Fest-
 landsockel  –,  z.  B.  durch  Windkraftanlagen,  gehören
 hingegen  bisher  nicht  zu  den  inländischen  Einkünften  im
 Sinne  des  §  49  EStG,  da  durch  die  Energieerzeugung  mit
 diesen  Anlagen  keine  Naturschätze  des  Meeresgrundes
 und  des  Meeresuntergrundes  erforscht  oder  ausgebeutet
 werden.

 Es  erscheint  nicht  gerechtfertigt,  dass  die  Erzielung  von
 Einkünften  durch  die  Erforschung  bzw.  Ausbeutung  des
 Meeresbodens  des  der  Bundesrepublik  Deutschland  zu-
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stehenden  Anteils  am  Festlandsockel  zu  inländischen
 Einkünften  führt,  andere  Tätigkeiten  mit  dem  Zweck  der
 Einkunftserzielung  in  demselben  räumlichen  Bereich
 aber  nicht.  Mit  der  Erweiterung  des  steuerrechtlichen
 Inlandsbegriffs  werden  auch  die  Einkünfte  aus  der
 Energieerzeugung  im  Bereich  des  der  Bundesrepublik
 Deutschland  zustehenden  Anteils  am  Festlandsockel  als
 inländische  Einkünfte  im  Rahmen  der  Einkommensbe-
 steuerung  beschränkt  einkommensteuerpflichtiger  Per-
 sonen  und  auf  Antrag  nach  §  1  Abs.  3  EStG  unbe-
 schränkt einkommensteuerpflichtiger Personen erfasst.

 Die  Änderung  ist  nach  der  allgemeinen  Anwendungs-
 regelung  in  §  52  Abs.  1  EStG  in  der  Fassung  des
 Steueränderungsgesetzes  2007  erstmals  für  den  Veran-
 lagungszeitraum 2007 anzuwenden.

 Zu  Artikel  4  (Änderung  des  Körperschaftsteuergesetzes)

 Zu Nummer  1a  (§  1 Abs.  3)

 Mit  der  Erweiterung  des  steuerrechtlichen  Inlandsbe-
 griffs  wird  auch  die  Energieerzeugung  im  Bereich  des
 der  Bundesrepublik  Deutschland  zustehenden  Anteils
 am  Festlandsockel  der  Körperschaftsteuer  unterworfen
 (vgl.  Begründung  zur  Änderung  des  §  2  Abs.  7  GewStG
 in Artikel  5).

 Die  Änderung  gilt  nach  der  allgemeinen  Anwendungsre-
 gelung  in  §  34  Abs.  1  KStG  in  der  Fassung  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes  für  den  Veranlagungszeit-
 raum 2007.

 Zu  Artikel  5  (Änderung  des  Gewerbesteuergesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  2 Abs.  2 und 7)

 Nach  §  2  Abs.  1  GewStG  unterliegt  der  Gewerbesteuer
 jeder  stehende  Gewerbebetrieb,  soweit  er  im  Inland  be-
 trieben  wird.  Zum  Inland  im  Sinne  des  Gewerbesteuer-
 gesetzes  gehört  nach  §  2  Abs.  7  Nr.  1  GewStG  auch  der
 der  Bundesrepublik  Deutschland  zustehende  Anteil  am
 Festlandsockel,  soweit  dort  Naturschätze  des  Meeres-
 grundes  und  des  Meeresuntergrundes  erforscht  oder  aus-
 gebeutet  werden.  Eine  entsprechende  Definition  des  In-
 landsbegriffs  enthält  auch  §  1  Abs.  1  Satz  2  EStG  und
 §  1 Abs.  3 KStG.

 Die  Betriebsstätten  auf  See  (z.  B.  Windkraftanlagen)  ge-
 hören  nach  der  vorstehenden  Gesetzesdefinition  bisher
 nicht  zum  inländischen  Gewerbebetrieb,  da  mit  diesen
 Anlagen  keine  Naturschätze  des  Meeresgrundes  und  des
 Meeresuntergrundes erforscht oder ausgebeutet werden.

 Es  ist  nicht  gerechtfertigt,  dass  bei  Erforschung  bzw.
 Ausbeutung  des  Meeresbodens  des  der  Bundesrepublik
 Deutschland  zustehenden  Anteils  am  Festlandsockel  Ge-
 werbesteuer  erhoben  wird,  bei  anderen  gewerblichen  Tä-
 tigkeiten  in  eben  demselben  räumlichen  Bereich  aber
 nicht.  Im  Inland  „an  Land“  unterliegen  auch  beide  Arten
 des  Gewerbebetriebs  gleichermaßen  der  Gewerbesteuer.
 Mit  der  Erweiterung  des  steuerrechtlichen  Inlandsbe-
 griffs  wird  auch  die  Energieerzeugung  im  Bereich  des
 der  Bundesrepublik  Deutschland  zustehenden  Anteils
 am Festlandsockel der Gewerbesteuer unterworfen.

 Die  Änderung  ist  nach  der  allgemeinen  Anwendungs-
 regelung  in  §  36  Abs.  1  GewStG  in  der  Fassung  des  vor-
 liegenden  Änderungsgesetzes  erstmals  für  den  Erhe-
 bungszeitraum 2007 anzuwenden.

 2.  Zu Artikel  1 Nr.  2  (§  3 Nr.  3 EStG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Regelung  zur  Steuerfreiheit  von
 Kapitalabfindungen  nach  §  3  Nr.  3  EStG  aufgehoben
 werden kann.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelung  in  §  3  Nr.  3  EStG  sieht  für  Kapitalabfin-
 dungen  aufgrund  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 und  aufgrund  der  Beamten-(Pensions-)Gesetze  eine
 Steuerbefreiung  vor.  Durch  das  Alterseinkünftegesetz
 wurde  für  Veranlagungszeiträume  seit  1.  Januar  2005  die
 Rentenbesteuerung  auf  der  Grundlage  der  so  genannten
 nachgelagerten  Besteuerung  neu  konzipiert.  Danach
 wird  die  Ansparphase  durch  die  Möglichkeit  des  Sonder-
 ausgabenabzugs  im  Rahmen  der  sog.  Basisversorgung
 weitgehend  steuerfrei  gestellt;  im  Gegenzug  unterliegen
 die  Rentenzahlungen  in  der  Versorgungsphase  der  vollen
 Steuerpflicht.  Eine  umfassende  Steuerfreiheit  im  Fall  der
 Kapitalabfindung  erscheint  daher  nicht  mehr  systemge-
 recht.  Ebenso  wie  die  Rentenleistungen  aus  den  gesetzli-
 chen  Alterssicherungssystemen  beruhen  auch  die  Kapi-
 talabfindungen  typischerweise  auf  steuerlich  entlasteten
 Beiträgen.  Eine  Besteuerung  der  Kapitalabfindungen  ist
 daher  folgerichtig  und  entspricht  dem  Grundsatz  der
 nachgelagerten Besteuerung.

 Die  Aufhebung  der  Steuerfreiheit  der  Kapitalabfindun-
 gen  aufgrund  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  ver-
 meidet  auch  Streitigkeiten  über  den  generellen  Anwen-
 dungsbereich  der  Steuerfreiheit  nach  §  3  Nr.  3  EStG,  so
 dass  weiterer  Verwaltungsaufwand  vermieden  werden
 kann  und  gleichzeitig  keine  neuen  Subventionstatbe-
 stände geschaffen werden.

 3.  Zu  Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  b  und  Nr.  40  Buchstabe  a
 (§  3 Nr.  40 und §  52 Abs.  4b EStG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Regelungen  zur  korrespondieren-
 den  Behandlung  von  verdeckten  Gewinnausschüttungen
 und  verdeckten  Einlagen  in  Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  b
 (§  3  Nr.  40  EStG),  Artikel  1  Nr.  40  Buchstabe  a  (§  52
 Abs.  4b  EStG),  Artikel  4  Nr.  3  (§  8  Abs.  3  KStG),
 Artikel  4  Nr.  4  (§  8b  KStG),  Artikel  4  Nr.  7  (§  32a  KStG)
 und  Artikel  4  Nr.  8  Buchstabe  a,  e  und  g  (§  34  KStG)  zur
 Erreichung  des  angestrebten  Zwecks  zielgenauer  und
 systematischer ausgestaltet werden können.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  b  und  Artikel  4  Nr.  4
 des  Gesetzentwurfs  vorgesehenen  Regelungen  sollen
 Widersprüche  in  der  Besteuerung  zwischen  Gesellschaft
 und  Gesellschafter  für  den  Fall  einer  verdeckten  Ge-
 winnausschüttung  oder  verdeckten  Einlage  vermeiden.
 Dies  betrifft  z.  B.  den  Fall,  dass  das  Einkommen  der  Ge-
 sellschaft  wegen  einer  verdeckten  Gewinnausschüttung
 nachträglich  erhöht  wird,  die  damit  korrespondierenden
 entlastenden  Wirkungen  auf  Gesellschafterebene  aber
 wegen  eingetretener  Bestandskraft  des  Einkommen-
 steuerbescheides nicht mehr gezogen werden können.

 Die  Regelungen  bedürfen  insbesondere  in  folgenden
 Punkten noch der weiteren Überarbeitung:
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Die  zu  §  3  Nr.  40  EStG  und  §  8b  Abs.  1  KStG  vor-
 gesehenen  Änderungen  stellen  darauf  ab,  ob  das  Ein-
 kommen  der  leistenden  Körperschaft  gemindert  wurde.
 Diese  Aussage  ist  ungenügend  oder  zumindest  missver-
 ständlich,  wenn  sich  die  verdeckte  Gewinnausschüttung
 über  mehrere  Stufen  vollzieht.  Tätigt  z.  B.  die  Enkel-
 gesellschaft  E  eine  verdeckte  Gewinnausschüttung  an
 die  Muttergesellschaft  M,  so  gilt  dies  nach  allgemeinen
 Regeln  als  verdeckte  Gewinnausschüttung  der  Enkel-
 gesellschaft  E  an  die  Tochtergesellschaft  T  und  des  Wei-
 teren  als  verdeckte  Gewinnausschüttung  der  T  an  die  M.
 Wird  die  verdeckte  Gewinnausschüttung  zu  Unrecht  we-
 der  bei  der  E  noch  bei  der  T  korrigiert,  so  wäre  der  M
 nach  dem  Wortlaut  des  Gesetzentwurfs  das  Dividenden-
 privileg  zu  gewähren,  weil  die  verdeckte  Gewinnaus-
 schüttung  das  Einkommen  der  T  nicht  gemindert  hat.
 Nach  bisherigem  Begriffsverständnis  ist  leistende  Kör-
 perschaft  nur  die  der  Empfängerin  unmittelbar  vorge-
 schaltete Körperschaft, im Beispiel also die T.

 Die  in  §  8  Abs.  3  E-KStG  vorgesehene  Anfügung  lässt
 die  Grundaussage  vermissen,  dass  verdeckte  Einlagen
 das  Einkommen  der  Körperschaft  grundsätzlich  nicht  er-
 höhen.  Die  Formulierung  „bei  der  Besteuerung  des  Ge-
 sellschafters  nicht  berücksichtigt“  ist  zu  unbestimmt.  In
 den  Fällen  des  §  8  Abs.  3  Satz  4  E-KStG  muss  es  auf  die
 Behandlung  bei  der  leistenden  nahestehenden  Person  an-
 kommen.  In  den  Fällen  des  Satzes  4  soll  sich  das  Ein-
 kommen  nicht  erhöhen,  so  dass  die  regulären  Rechtsfol-
 gen  einer  verdeckten  Einlage  vorliegen.  Daher  muss
 dann  abweichend  von  Satz  5  des  Entwurfs  zugunsten  des
 Steuerpflichtigen  eine  Erhöhung  der  Anschaffungskos-
 ten der Beteiligung vorgenommen werden.

 4.  Zu Artikel  1 Nr.  2 Buchstabe  e  (§  3 Nr.  65 EStG)

 In  Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  e  ist  §  3  Nr.  65  wie  folgt  zu
 ändern:

 a)  In  Satz  1  sind  in  Buchstabe  b  das  Wort  „und“  durch
 ein  Komma  zu  ersetzen,  in  Buchstabe  c  der  Punkt
 durch  das  Wort  „und“  zu  ersetzen  und  folgender
 Buchstabe  d anzufügen:

 „d)  der  Erwerb  von  Ansprüchen  durch  den  Arbeit-
 nehmer  gegenüber  einem  verbundenen  Unter-
 nehmen  des  Arbeitgebers,  soweit  das  verbun-
 dene  Unternehmen  neben  dem  Arbeitgeber  für
 die  Erfüllung  von  Ansprüchen  aufgrund  be-
 stehender  Versorgungsverpflichtungen  oder  Ver-
 sorgungsanwartschaften  gegenüber  dem  Arbeit-
 nehmer  und  dessen  Hinterbliebenen  einsteht
 oder  die  bestehenden  Versorgungsverpflichtun-
 gen  oder  Versorgungsanwartschaften  gegenüber
 dem  Arbeitnehmer  und  dessen  Hinterbliebenen
 übernommen hat.“

 b)  In  Satz  2  ist  die  Angabe  „Buchstabe  a,  b  und  c“  je-
 weils  durch  die  Angabe  „Buchstabe  a,  b,  c  und  d“  zu
 ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  zusätzlichen  privatrechtlichen  Insolvenzsicherung
 (sog.  CTA-Modelle),  die  über  den  neuen  Buchstaben  c  in
 §  3  Nr.  65  EStG  steuerfrei  gestellt  werden  soll,  ist  bei  ver-

 bundenen  Unternehmen  häufig  die  Auslagerung  der  auf
 Direktzusagen  beruhenden  Pensionsverpflichtungen  auf
 eine  (konzerneigene)  Pensionsgesellschaft  vorgeschaltet.
 Bei  aktiven  Arbeitnehmern  erfolgt  dies  durch  einen  ent-
 geltlichen  Schuldbeitritt  und  bei  Werkspensionären  durch
 eine  Ausgliederung  der  Pensionsverpflichtungen.  Die
 bilanzsteuerrechtliche  Behandlung  der  Übernahme  von
 Pensionsverpflichtungen  gegen  Entgelt  ist  durch  das
 BMF-Schreiben  vom  16.  Dezember  2005,  BStBl.  I
 S.  1052  geregelt  worden.  Nach  bisherigem  Recht  ergeben
 sich  jedoch  negative  einkommensteuerrechtliche  Aus-
 wirkungen  für  betroffene  Arbeitnehmer:  Da  die  Arbeit-
 nehmer  gegenüber  der  Pensionsgesellschaft  einen  eige-
 nen  Anspruch  auf  die  Versorgungsleistung  erhalten,
 würde  die  Auslagerung  wegen  des  versicherungsähnli-
 chen  Charakters  aufgrund  der  Systematik  im  Bereich  der
 betrieblichen  Altersversorgung  zu  steuerpflichtigem  Ar-
 beitslohn  führen.  Wegen  des  zumeist  engen  Zusammen-
 hangs  mit  der  zusätzlichen  privatrechtlichen  Insolvenz-
 sicherung  ist  es  sachgerecht,  die  Auslagerung  bei
 verbundenen  Unternehmen  durch  eine  Ergänzung  des  §  3
 Nr.  65  EStG  ebenfalls  steuerfrei  zu  stellen  und  erst  die
 späteren  Versorgungsleistungen  als  Arbeitslohn  zu  ver-
 steuern.

 5.  Zu Artikel  1 Nr.  3a – neu –  (§  4a Abs.  2 Nr.  1 EStG)

 In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  3  folgende  Nummer  3a
 einzufügen:

 ,3a.  In  §  4a  Abs.  2  Nr.  1  werden  nach  Satz  2  folgende
 Sätze angefügt:

 „Ist  bei  Vornahme  einer  Bilanzberichtigung  für  den
 unmittelbar  vorangegangenen  Veranlagungszeit-
 raum  bereits  ein  Steuerbescheid  erlassen  worden,
 so  ist  er  insoweit  zu  ändern,  als  die  Gewinnauswir-
 kung  der  Bilanzberichtigung  reicht.  Das  gilt  auch
 dann,  wenn  der  Steuerbescheid  unanfechtbar  ge-
 worden  ist;  die  Festsetzungsfrist  endet  insoweit
 nicht,  bevor  die  Festsetzungsfrist  für  den  Veranla-
 gungszeitraum  abgelaufen  ist,  in  dem  das  Wirt-
 schaftsjahr  endet,  für  das  eine  Bilanzberichtigung
 vorzunehmen ist;“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Bilanzberichtigungen  stellen  keine  rückwirkenden  Er-
 eignisse  dar.  Sie  führen  bei  land-  und  forstwirtschaft-
 lichen  Betrieben  mit  abweichendem  Wj.  wegen  der
 regelmäßig  erforderlichen  Gewinnverteilung  auf  zwei
 Veranlagungszeiträume  dazu,  dass  die  Gewinnanteile,
 die  auf  den  vorhergehenden  bestandskräftig  veranlagten
 Veranlagungszeitraum  entfallen,  der  Besteuerung  entzo-
 gen  sind.  Dies  gilt  unabhängig  davon,  ob  sich  dies  zu-
 gunsten  oder  zuungunsten  des  Steuerpflichtigen  aus-
 wirkt.

 Die  Voraussetzungen  einer  Änderung  nach  §  174  AO
 sind  bei  einer  Bilanzberichtigung  üblicherweise  nicht  er-
 füllt.

 Die  Folge,  dass  ein  durch  die  Bilanzberichtigung  ent-
 standener  höherer  Gewinnanteil  des  vorhergehenden
 Veranlagungszeitraums  wegen  der  eingetretenen  Be-
 standskraft  und  der  fehlenden  Änderungsmöglichkeit
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nicht  mehr  der  Besteuerung  zugrunde  gelegt  werden
 kann,  wird  nicht  selten  von  Steuerpflichtigen  ausge-
 nutzt.

 Die  vorgeschlagene  Änderung  verhindert  unzutreffende
 Steuerfestsetzungen.  Ferner  sichert  sie  die  Besteuerung
 eines  zutreffenden  Totalgewinns  beim  jeweiligen  Betrieb
 und  führt  zu  einer  Steuervereinfachung.  Letzteres  vor
 allem  deshalb,  weil  damit  bei  Bilanzberichtigungen  nicht
 mehr  geprüft  werden  muss,  ob  die  Voraussetzungen  der
 Änderung  des  zweiten  Veranlagungszeitraums  erfüllt
 sind,  sondern  davon  unabhängig  in  jedem  Fall  dieser  Ver-
 anlagungszeitraum  noch  geändert  werden  kann.  Ferner
 können  Streitigkeiten  zwischen  dem  Steuerpflichtigen
 und  der  Finanzverwaltung  über  die  Frage,  ob  die  Voraus-
 setzungen  für  die  Änderung  des  vorhergehenden  Veranla-
 gungszeitraums erfüllt sind, nicht mehr auftreten.

 6.  Zu Artikel  1 Nr.  5a – neu –  (§  7g Abs.  2 EStG)

 In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  5  folgende  Nummer  5a
 einzufügen:

 ,5a.  In  §  7g  Abs.  2  werden  in  Nummer  1  am  Ende  das
 Semikolon  durch  das  Wort  „und“  ersetzt,  in
 Nummer  2  am  Ende  das  Wort  „und“  durch  einen
 Punkt ersetzt und die Nummer  3 gestrichen.‘

 B e g r ü n d u n g

 Entgegen  dem  Wortlaut  des  §  7g  Abs.  2  Nr.  3  EStG  kann
 ein  Steuerpflichtiger  nach  dem  BFH-Urteil  vom  17.  Mai
 2006,  X  R  43/03,  eine  Sonderabschreibung  nach  §  7g
 Abs.  1  EStG  für  im  Jahr  der  Betriebseröffnung  ange-
 schaffte  oder  hergestellte  begünstigte  Wirtschaftsgüter
 auch  dann  in  Anspruch  nehmen,  wenn  er  kein  Existenz-
 gründer  i.  S.  v.  §  7g  Abs.  7  EStG  ist  und  wenn  er  keine
 Ansparrücklage  nach  §  7g  Abs.  3  ff.  EStG  bilden  konnte.

 Mit  dieser  Entscheidung  hat  der  BFH  §  7g  Abs.  2  Nr.  3
 EStG  im  Wege  der  teleologischen  und  verfassungskon-
 formen  Reduktion  in  der  Weise  eingeschränkt,  dass  er
 dann,  wenn  der  Steuerpflichtige  die  geplante  Investition
 bereits  im  Jahr  der  Neugründung  realisiert,  keine  An-
 wendung  findet.  Da  es  für  die  Gewährung  der  Sonderab-
 schreibung  auch  in  den  übrigen  Fällen  ausreicht,  einen
 Betrag  von  1  Euro  in  die  Rücklage  einzustellen,  konnte
 die  Regelung  ihren  Zweck,  die  Steuerpflichtigen  dazu
 anzuhalten,  den  durch  die  Vergünstigungsvorschrift  des
 §  7g  EStG  eintretenden  Steuerstundungseffekt  so  früh
 wie  möglich  in  Anspruch  zu  nehmen,  nicht  erfüllen.  Die
 Streichung  der  Nummer  3  stellt  damit  einen  Beitrag  zum
 Bürokratieabbau dar.

 7.  Zu Artikel  1 Nr.  6  (§  9 EStG)

 In Artikel  1 ist die Nummer  6 wie folgt zu fassen:

 ,6.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  3  wird  der  Punkt  durch  ein  Se-
 mikolon  ersetzt  und  folgender  Halbsatz  ange-
 fügt:

 „in  diesen  Fällen  sind  Aufwendungen  des  Ar-
 beitnehmers,  die  auf  Strecken  ab  dem  21.  Entfer-
 nungskilometer  entfallen,  wie  Werbungskosten
 anzusetzen.“

 b)  Absatz 5 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „… (wie Regierungsentwurf)“.‘

 B e g r ü n d u n g

 §  9  Abs.  2  Satz  1  EStG  schließt  als  Spezialregelung  zu
 §  9  Abs.  1  Satz  1  EStG  ab  2007  Aufwendungen  für  die
 Wege  zwischen  Wohnung  und  Arbeitsstätte  sowie  für
 Familienheimfahrten  vom  Werbungskostenkostenabzug
 aus.  Die  neue  Entfernungspauschale  in  §  9  Abs.  2  Satz  2
 EStG,  die  als  Ausnahme  vom  Abzugsverbot  nach  §  9
 Abs.  2  Satz  1  EStG  ab  dem  21.  Entfernungskilometer
 mit  0,30  Euro  wie  Werbungskosten  anzusetzen  ist,  gilt
 nach  dem  eindeutigen  Gesetzeswortlaut  des  §  9  Abs.  2
 Satz  3  EStG  nicht  für  Flugstrecken  und  für  Strecken  mit
 steuerfreier  Sammelbeförderung.  Daraus  folgt,  dass  in
 derartigen  Fällen  auch  Aufwendungen  für  mehr  als
 20  km  entfernte  Wege  zur  Arbeitsstätte  bzw.  Familien-
 heimfahrten  nicht  steuermindernd  berücksichtigt  werden
 können.

 Dieses  offensichtliche  redaktionelle  Versehen  des  Ge-
 setzgebers  wird  durch  die  vorgeschlagene  Ergänzung
 des §  9 Abs.  2 Satz  3 EStG korrigiert.

 Für  Strecken  mit  steuerfreier  Sammelbeförderung  und
 für  Flugstrecken  durfte  die  Entfernungspauschale  bereits
 ab  2004  nicht  mehr  angesetzt  werden  (§  9  Abs.  1  Satz  3
 Nr.  4  EStG  i.  d.  F.  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2004).
 Diese  in  §  9  Abs.  2  Satz  3  EStG  übernommene  Regelung
 sollte  unerwünschte  Mitnahmeeffekte  beseitigen.  Außer-
 dem  sollte  sie  der  Verwaltungsvereinfachung  dienen  (so
 die  amtliche  Gesetzesbegründung  in  Bundestagsdruck-
 sache  15/1502).  Zuzahlungen  des  Arbeitnehmers  bei
 steuerfreier  Sammelbeförderung  sowie  Aufwendungen
 für  Flüge  von  und  zur  Arbeitsstätte  wurden  jedoch  nach
 bisherigem  Recht  als  allgemeine  Werbungskosten  ge-
 mäß  §  9  Abs.  1  Satz  1  EStG  zum  Abzug  zugelassen.
 Diese  Lösung  ist  durch  das  neue  Abzugsverbot  des
 §  9  Abs.  2 Satz  1 EStG versperrt.

 Den  Materialien  zum  Steueränderungsgesetz  2007  ist
 nicht  zu  entnehmen,  dass  der  Gesetzgeber  mit  der
 Neuregelung  ab  2007  Zuzahlungen  des  Arbeitnehmers
 bei  steuerfreier  Sammelbeförderung  sowie  Aufwendun-
 gen  für  Flüge  von  und  zur  Arbeitsstätte  generell  von
 einer  steuermindernden  Berücksichtigung  ausschließen
 wollte.  Unter  dem  Gesichtspunkt  der  Belastungsgleich-
 heit  wäre  ein  derartiger  Ausschluss  des  Werbungskos-
 tenabzugs  zumindest  in  den  Fällen  nicht  sachgerecht,  in
 denen  die  Zuzahlungen  bei  steuerfreier  Sammelbeförde-
 rung  bzw.  die  Flugkosten  auf  Strecken  von  mehr  als  20-
 km entfallen.

 Die  vorgeschlagene  Ergänzung  des  §  9  Abs.  2  Satz  3
 EStG  stellt  sicher,  dass  die  seit  2004  geltende  Rechtslage
 unter  Berücksichtigung  der  ab  2007  neu  eingeführten
 20-km-Grenze unverändert fortgeführt wird.

 8.  Zu Artikel  1 Nr.  7 Buchstabe  c  (§  10 Abs.  4a EStG)

 Der  Bundesrat  hält  das  Anliegen  der  Bundesregierung,
 einen  zusätzlichen  steuerlichen  Anreiz  zum  Abschluss
 einer Basisrente zu schaffen, für gerechtfertigt.
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Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  dieses  Ziel  nicht  auf  gesetzestechnisch
 einfacherem  Wege  erreicht  werden  kann.  Die  im  Gesetz-
 entwurf  vorgesehene  Modifizierung  der  Günstigerprü-
 fung  führt  zu  einer  unnötigen  Verkomplizierung  der
 ohnehin schwierigen Regelung.

 B e g r ü n d u n g

 Der  schrittweise  Übergang  zur  vollständigen  Freistel-
 lung  der  Altersvorsorgeaufwendungen  durch  das  Alters-
 einkünftegesetz  kann  dazu  führen,  dass  der  Sonderaus-
 gabenabzug  ab  dem  Jahr  2005  in  geringerer  Höhe  als
 bisher  möglich  ist.  Deshalb  sieht  §  10  Abs.  4a  EStG  eine
 Günstigerprüfung  zwischen  dem  höchstmöglichen  Ab-
 zug  nach  altem  und  neuem  Recht  vor.  Diese  Günstiger-
 prüfung erfolgt in den Jahren 2005 bis 2019.

 Schon  die  bereits  jetzt  geltenden  Regelungen  zur  Berech-
 nung  der  als  Sonderausgaben  abziehbaren  Vorsorgeauf-
 wendungen  (Höchstbeträge,  begrenzt  durch  jährlich  stei-
 gende  Prozentsätze;  Günstigerprüfung  mit  sinkenden
 Höchstbeträgen  für  den  Vorwegabzug)  sind  äußerst  kom-
 pliziert  und  kaum  mehr  nachvollziehbar.  Durch  die  Ein-
 beziehung  von  Beiträgen  zur  Basis-Rente  im  Rahmen
 einer  mehrstufigen  Prüfung  wird  die  Berechnung  noch
 schwieriger und unverständlicher.

 Aus  Gründen  der  Steuervereinfachung  sollte  deshalb  auf
 die  Erweiterung  der  Günstigerprüfung  verzichtet  wer-
 den,  zumal  die  Günstigerprüfung  ohnehin  zeitlich  befris-
 tet  ist.  Bereits  ab  dem  Jahr  2011  sind  70  Prozent  der
 Vorsorgeaufwendungen  abziehbar;  ab  diesem  Zeitraum
 wird  der  Vorwegabzug  im  Rahmen  der  Günstigerprü-
 fung  reduziert.  Eine  Erweiterung  dieser  Übergangsrege-
 lung erscheint nicht angebracht.

 Für  die  übrigen  Vorsorgeaufwendungen  im  Sinne  des
 §  10  Abs.  1  Nr.  3  EStG  (Beiträge  zu  Kranken-,
 Pflege-,  Unfall-  und  Haftpflichtversicherungen)  wird
 neben  dem  Höchstbeitrag  für  Altersvorsorgeaufwen-
 dungen  ein  zusätzlicher  Abzugsbetrag  von  1  500  Euro
 bzw.  2  400  Euro  nach  §  10  Abs.  4  EStG  gewährt.  Ein
 solcher  Höchstbetrag,  maximal  der  Betrag  der  geleis-
 teten  Beiträge,  könnte  –  zeitlich  befristet  –  zusätzlich
 zu  dem  Ergebnis  der  Günstigerprüfung  abgezogen  wer-
 den.

 9.  Zu Artikel  1 Nr.  12 und Nr.  40 Buchstabe  h
 (§  19 Abs.  1 und §  52 Abs.  35 EStG)

 Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  12  ist  §  19  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  wie  folgt
 zu ändern:

 aa)  In Satz  2 ist der Buchstabe  d zu streichen.

 bb)  In Satz  3 sind die Wörter „und d“ zu streichen.

 b)  In  Nummer  40  Buchstabe  h  ist  §  52  Abs.  35  Satz  2
 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Mit  dem  Vorschlag  soll  erreicht  werden,  dass  die  Zah-
 lung  von  Sanierungsgeldern  an  die  Versorgungsanstalt
 des  Bundes  und  der  Länder  (VBL)  wie  bisher  nicht
 steuerbar  ist  und  somit  auch  keine  Lohnsteuerpauscha-
 lierungspflicht beim Arbeitgeber auslöst.

 Im  Ergebnis  der  Rechtsprechung  des  Bundesfinanzhofs
 (BFH)  zur  steuerlichen  Behandlung  von  Sonderzahlun-
 gen  eines  Arbeitgebers  an  Zusatzversorgungskassen  sind
 Ausgaben  des  Arbeitgebers  für  die  Zukunftssicherung
 der  Arbeitnehmer  nur  dann  deren  eigenen  Beiträgen
 gleichzustellen  und  damit  steuerpflichtiger  Arbeitslohn,
 wenn  sie  zumindest  einen  Anspruch  auf  künftige  Versor-
 gung  und  Aufbau  eines  fiktiven  Vermögens  entstehen
 lassen.  Das  ist  nach  den  ausdrücklichen  Feststellungen
 des  BFH  bei  den  Sonderzahlungen,  die  nunmehr  in  §  19
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  Satz  2  aufgeführt  werden,  nicht  der
 Fall,  da  sich  durch  diese  Zahlungen  der  Anspruch  des
 Arbeitnehmers  gegen  die  VBL  nicht  verändert.  Aus  die-
 sem  Grunde  sollte  bei  Leistung  der  vorgenannten  Son-
 derzahlungen  auch  nicht  das  Vorliegen  von  Arbeitslohn
 gesetzlich fingiert werden.

 Durch  die  Neuregelung  in  §  19  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3
 Satz  2  wird  das  bisherige  System  des  §  19,  Anknüpfen
 an  eine  Leistung  „für“  die  Zurverfügungstellung  der
 Arbeitskraft,  verlassen.  Das  Tatbestandsmerkmal,  dass
 die  Zahlung  Entlohnungscharakter  haben  muss,  ist  nicht
 erfüllt.  Ebenso  ist  das  Tatbestandsmerkmal  „Zufluss
 eines  Vorteils“  beim  Arbeitnehmer  nicht  gegeben.  Die
 gesetzliche  Fiktion  widerspricht  damit  dem  Grundsatz
 der  Besteuerung  nach  der  wirtschaftlichen  Leistungsfä-
 higkeit.

 Auch  aus  der  Systematik  im  Zusammenhang  mit  der
 späteren  Besteuerung  der  Renten  ist  die  jetzige  Be-
 steuerung  der  Sonderzahlungen  als  Arbeitslohn  nicht
 zutreffend.  Da  die  Sonderzahlungen  keinen  Arbeits-
 lohn  darstellen  und  infolgedessen  auch  nicht  zu  eige-
 nen  Beiträgen  der  Arbeitnehmer  zur  VBL  werden  kön-
 nen,  ist  eine  Besteuerung  dieser  Leistungen  als
 Arbeitslohn  keine  Voraussetzung  für  die  spätere  Besteu-
 erung  der  Rentenbezüge  mit  dem  Ertragsanteil.  Das
 muss  insbesondere  für  die  Sanierungsgelder  gelten:
 Diese  wurden  bisher  –  anders  als  die  übrigen  in  §  19
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  Satz  2  aufgeführten  Sonderzahlun-
 gen  –  als  nicht  steuerbar  behandelt;  dennoch  wurde  die
 gesamte  VBL-Rente  später  nur  mit  dem  Ertragsanteil
 besteuert.  Es  besteht  keine  Veranlassung,  diese  Handha-
 bung zu ändern.

 Wenn  nunmehr  die  in  §  19  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  Satz  2
 aufgeführten  Sonderzahlungen  entgegen  der  BFH-
 Rechtsprechung  und  der  bisherigen  Systematik  des
 §  19  per  Legaldefinition  zu  steuerpflichtigem  Arbeits-
 lohn  fingiert  werden,  sind  hiervon  zumindest  die  in
 §  19  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  Satz  2  Buchstabe  d  aufge-
 führten  Sonderzahlungen  (Sanierungsgelder)  auszuneh-
 men.  Die  Pauschalbesteuerung  der  Sanierungsgelder
 führt  zu  einer  erheblichen  zusätzlichen  Belastung  der
 Arbeitgeber  im  Abrechnungsverband  West  der  Versor-
 gungsanstalt  des  Bundes  und  der  Länder  (VBL).  Bei
 Einführung  der  Sanierungsgelder  war  deren  Nicht-
 steuerbarkeit  im  Tarifvertrag  Altersversorgung  aus-
 drücklich  festgeschrieben  worden.  Dies  war  eine  der
 entscheidenden  Finanzierungsfragen  bei  der  Umstel-
 lung  des  Gesamtversorgungssystems  auf  das  jetzt  maß-
 gebende  Versorgungspunktemodell.  Durch  eine  Be-
 steuerung  der  Sanierungsgelder  würde  dies  nun  in
 Frage gestellt.
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Die  Gesetzesänderung  greift  aber  auch  in  die  vom  Ver-
 waltungsrat  der  VBL  im  Rahmen  der  7.  Satzungsände-
 rung  beschlossene  Umverteilung  der  Sanierungsgelder
 ein.  Die  Umverteilung  wurde  für  notwendig  erachtet,
 um  eine  risikogerechtere  Verteilung  des  Finanzierungs-
 aufwands  im  Abrechnungsverband  West  zu  erreichen.
 Beteiligte  mit  einer  guten  Belastungsstruktur  sollen
 –  beschränkt  auf  die  Sanierungsgelder  –  entlastet  wer-
 den,  Beteiligte  mit  einer  schlechten  Belastungsstruktur
 sollen  demgegenüber  mit  einem  höheren  Anteil  zur
 Finanzierung  beitragen.  Eine  Besteuerung  der  Sanie-
 rungsgelder  würde  die  Belastungen  der  sanierungsgeld-
 pflichtigen  Arbeitgeber  noch  weiter  erhöhen.  Sie  steht
 im  Widerspruch  zur  erforderlichen  Systemumstellung
 der  umlagefinanzierten  Versorgungssysteme  und  er-
 schwert  die  von  den  Ländern  beabsichtigten  Maßnah-
 men der Privatisierung und Kommunalisierung.

 Soweit  in  der  Gesetzesbegründung  zu  Artikel  1  Nr.  2
 Buchstabe  d  (§  3  Nr.  56)  darauf  hingewiesen  wird,  dass
 durch  die  Einführung  der  betragsmäßig  begrenzten
 Steuerfreiheit  für  laufende  Zuwendungen  des  Arbeitge-
 bers  nach  §  19  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  Satz  1  teilweise  der
 Wegfall  der  Nichtsteuerbarkeit  der  Sanierungsgelder
 kompensiert  wird,  trifft  das  so  nicht  zu.  Zum  einen  ist
 das  Entlastungsvolumen  deutlich  niedriger,  zum  ande-
 ren  findet  §  3  Nr.  56  auf  alle  an  die  VBL  geleisteten
 Zahlungen  Anwendung;  die  Besteuerung  der  Sanie-
 rungsgelder  trifft  jedoch  nur  bestimmte  Arbeitgeber  im
 Abrechnungsverband  West  –  und  aufgrund  der  7.  Sat-
 zungsänderung  auch  in  höchst  unterschiedlichem  Um-
 fang.

 10.  Zu  Artikel  1  Nr.  13  Buchstabe  a  und  Nr.  40  Buchstabe  i
 (§  20 Abs.  1 und §  52 Abs.  36 EStG)

 Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  13  Buchstabe  a  ist  Doppelbuchstabe  cc
 wie folgt zu fassen:

 ,cc)  Nummer  6 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „der  Unterschiedsbetrag  zwischen  der  Versi-
 cherungsleistung  im  Erlebensfall  oder  bei
 Rückkauf  des  Vertrages  und  der  Summe  der
 auf  sie  entrichteten  Beiträge  (Erträge)  bei  Ka-
 pitalversicherungen  mit  Sparanteil  und  Ren-
 tenversicherungen,  wenn  der  Vertrag  nach
 dem  31.  Dezember  2004  abgeschlossen  wor-
 den  ist  und  soweit  die  Versicherungsleistung
 nicht  in  Form  einer  lebenslangen  Rente  er-
 bracht wird.“‘

 b)  In Nummer  40 ist Buchstabe  i wie folgt zu fassen:

 ,i)  Dem  Absatz  36  werden  folgende  Sätze  ange-
 fügt:

 „§  20  Abs.  1  Nr.  1  Satz  4,  §  43  Abs.  3,  §  44
 Abs.  1,  2  und  5  und  §  45a  Abs.  1  und  3  in  der
 Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum
 und  Seitenzahl  der  Verkündung  des  vorliegen-
 den  Änderungsgesetzes])  sind  erstmals  auf  Ver-
 käufe  anzuwenden,  die  nach  dem  31.  Dezember
 2006  getätigt  werden.  §  20  Abs.  1  Nr.  6  Satz  1

 in  der  Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Ausferti-
 gungsdatum  und  Seitenzahl  der  Verkündung
 des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  auf
 Erträge  aus  Rentenversicherungen  ohne  Kapi-
 talwahlrecht  anzuwenden,  wenn  die  Versiche-
 rungsleistung  im  Erlebensfall  auf  einem  nach
 dem  31.  Dezember  2006  abgeschlossenen  Ver-
 trag  beruht  oder  die  Versicherungsleistung  auf-
 grund  eines  nach  dem  31.  Dezember  2006  getä-
 tigten Rückkaufs erbracht wird.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)

 Zu Nummer  13  (§  20 Abs.  1 Nr.  6 Satz  1)

 Im  Rahmen  des  Alterseinkünftegesetzes  wurde  die  Pri-
 vilegierung  von  Erträgen  aus  kapitalbildenden  Renten-
 versicherungen  bei  Vertragsabschluss  nach  dem  31.  De-
 zember  2004  erheblich  eingeschränkt.  Die  in  der
 Ansparphase  erwirtschafteten  Erträge  aus  Rentenver-
 sicherungen  mit  Kapitalwahlrecht  sollen  nur  insoweit
 unbesteuert  bleiben,  als  das  angesparte  Kapital  ein-
 schließlich  der  angesammelten  Erträge  in  Form  einer
 Rentenzahlung  der  Altersversorgung  des  Steuerpflichti-
 gen dient.

 Der  Entwurf  des  Jahressteuergesetzes  2007  sieht  unter
 Artikel  1  Nr.  13  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  cc  bis-
 her folgende Änderungen vor:

 ●  Klarstellung,  dass  eine  lebenslange  Rentenzahlung
 vorgesehen  sein  muss,  um  die  Besteuerung  der  Er-
 träge  aus  der  Ansparphase  zu  verhindern  (Keine  Be-
 günstigung  von  Zeitrenten  und  abgekürzten  Leib-
 renten);  dies  entspricht  den  bereits  vorhandenen
 Verwaltungsanweisungen.

 ●  Die  von  der  Fachseite  geforderte  Gleichbehandlung
 von  Rentenversicherungen  ohne  Kapitalwahlrecht.
 Damit  wird  eine  Besteuerungslücke  geschlossen:
 Auch  bei  diesen  Produkten  ist  z.  B.  bei  Vertragskün-
 digung  oder  Abfindung  laufender  Renten  eine  Ein-
 malzahlung  möglich.  Für  die  darin  enthaltenden  Er-
 träge fehlte bisher ein Besteuerungstatbestand.

 Nicht  enthalten  ist  die  ebenfalls  von  der  Fachseite  ge-
 forderte  Gleichbehandlung  von  Kapitalversicherungen
 mit  Rentenwahlrecht.  Sachliche  Gründe,  dieses  Ver-
 sicherungsprodukt  auch  bei  gewählter  Rentenzahlung
 durch  Besteuerung  der  Erträge  aus  der  Ansparphase  ge-
 genüber  Rentenversicherungen  zu  benachteiligen,  be-
 stehen  nicht.  Aus  Sicht  des  Steuerpflichtigen  macht  es
 keinen  Unterschied,  ob  er  die  Rentenzahlung  aus  dem
 Produkt  „Rentenversicherung“  oder  aus  dem  Produkt
 „Kapitalversicherung“  erhält.  In  beiden  Fällen  spart  der
 Steuerpflichtige  langfristig  an,  entscheidet  sich  gegen
 eine  Kapitalauszahlung  und  zugunsten  der  lebenslan-
 gen  Rentenzahlung.  Es  entspricht  dem  Sinn  und  Zweck
 der  gesetzlichen  Regelung,  ein  solches  Verhalten  zu  be-
 günstigen.  Eine  unterschiedliche  Behandlung  der  Sach-
 verhalte  wird  auch  nicht  dadurch  gerechtfertigt,  dass
 sich  die  Produkte  ggf.  in  der  versicherungsinternen
 Kalkulation  unterscheiden.  Entscheidend  ist,  dass  die
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Sachverhalte  aus  Sicht  des  Steuerpflichtigen  wirtschaft-
 lich vergleichbar sind.

 Zu Nummer  40 Buchstabe  i  (§  52 Abs.  36)

 Die  Anwendungsbestimmungen  werden  ohne  inhalt-
 liche  Änderung  an  die  durch  den  Änderungsbefehl  zu
 Buchstabe  a  geänderte  Satzfolge  in  §  20  Abs.  1  Nr.  6
 EStG angepasst.

 11.  Zu Artikel  1 Nr.  14 und 40 Buchstabe  k
 (§§  22 und 52 Abs.  38 EStG)

 Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nummer  14 ist wie folgt zu fassen:

 ,14.  §  22 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  3  Satz  4  wird  folgender  Halb-
 satz angefügt:

 „der  am  Schluss  eines  Veranlagungszeit-
 raums  verbleibende  Verlustvortrag  ist  nach
 Maßgabe  des  §  10d  Abs.  4  gesondert  fest-
 zustellen;“.

 b)  Nummer  5 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Sätze  1  bis  4  werden  durch  fol-
 gende Sätze ersetzt:

 „… (wie Regierungsentwurf)“.

 bb)  Die  bisherigen  Sätze  6  und  7  werden
 durch folgenden Satz  ersetzt:

 „… (wie Regierungsentwurf)“.‘

 b)  Nummer  40 Buchstabe  k ist wie folgt zu fassen:

 ,k)  Absatz  38 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz  2 wird aufgehoben.

 b)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „§  22  Nr.  3  Satz  4  zweiter  Halbsatz  in  der
 Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Ausfertigungsda-
 tum  und  Seitenzahl  der  Verkündigung  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  gilt  für
 alle  bei  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  noch
 nicht abgelaufenen Feststellungsfristen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)

 Zu Nummer  14 Buchstabe  a  (§  22 Nr.  3 Satz  4
 2.  Halbsatz)

 Mit  Urteil  vom  22.  September  2005  –  IX  R  21/04  hat
 der  BFH  entschieden,  dass  über  die  Verrechenbarkeit
 von  Verlusten  aus  privaten  Veräußerungsgeschäften
 i.  S.  d.  §  23  EStG,  die  im  Entstehungsjahr  nicht  ausge-
 glichen  werden  können,  im  Jahr  der  Verrechnung  zu
 entscheiden  sei;  ein  gesondertes  Feststellungsverfahren
 sehe die Vorschrift nicht vor.

 Da  §  22  Nr.  3  Satz  4  EStG  den  gleichen  Wortlaut  auf-
 weist  wie  §  23  Abs.  3  Satz  9  EStG,  steht  zu  vermuten,
 dass  der  BFH  zu  dieser  Vorschrift  ein  gesondertes  Fest-
 stellungsverfahren ebenfalls ablehnen würde.

 Im  Vorgriff  auf  eine  solche  mögliche  Entscheidung  und
 im  Interesse  der  Beibehaltung  einer  reibungslosen
 Handhabung  in  der  Praxis  wird  auch  in  §  22  Nr.  3  EStG
 für  alle  bei  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  noch  nicht  ab-
 gelaufenen  Feststellungsfristen  ein  gesondertes  Fest-
 stellungsverfahren ausdrücklich gesetzlich verankert.

 Zu Nummer  40 Buchstabe  k  (§  52 Abs.  38)

 Redaktionelle  Anpassung  sowie  zeitliche  Anwendung
 des §  22 Nr.  3 Satz  4 2. Halbsatz.

 12.  Zu  Artikel  1  Nr.  15a  –  neu  –  und  40  Buchstabe  l
 Doppelbuchstabe cc – neu –
 (§  23 Abs.  3 Satz  9 und §  52 Abs.  39 EStG)

 Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nach  Nummer  15  ist  folgende  Nummer  15a  einzu-
 fügen:

 ,15a.  In  §  23  Abs.  3  Satz  9  wird  der  Punkt  durch
 ein  Semikolon  ersetzt  und  folgender  Halbsatz
 angefügt:

 „der  am  Schluss  eines  Veranlagungszeit-
 raums  verbleibende  Verlustvortrag  ist  nach
 Maßgabe  des  §  10d  Abs.  4  gesondert  festzu-
 stellen.“‘

 b)  In  Nummer  40  Buchstabe  l  ist  nach  Doppelbuch-
 stabe bb folgender Doppelbuchstabe cc anzufügen:

 ,cc)  Nach  dem  bisherigen  Satz  4  wird  folgender
 Satz angefügt:

 „§  23  Abs.  3  Satz  9  zweiter  Halbsatz  in  der
 Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum
 und  Seitenzahl  der  Verkündigung  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  gilt  für  alle  bei
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  noch  nicht  abge-
 laufenen Feststellungsfristen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)

 Zu Nummer  15a  (§  23 Absatz 3 Satz  9 2. Halbsatz)

 Mit  Urteil  vom  22.  September  2005  –  IX  R  21/04  hat
 der  BFH  entschieden,  dass  über  die  Verrechenbarkeit
 von  Verlusten  aus  privaten  Veräußerungsgeschäften
 i.  S.  d.  §  23  EStG,  die  im  Entstehungsjahr  nicht  ausge-
 glichen  werden  können,  im  Jahr  der  Verrechnung  zu
 entscheiden  sei;  ein  gesondertes  Feststellungsverfahren
 sehe die Vorschrift nicht vor.

 Dies  widerspricht  der  bisherigen  Verwaltungsauffas-
 sung,  wonach  ein  gesondertes  Feststellungsverfahren
 durchzuführen  ist  (vgl.  BMF-Schreiben  vom  5.  Oktober
 2000  –  IV  C  3  –  S.  2256  –  263/00,  BStBl.  I  2000  S.  1383,
 Tz.  42).

 Im  Interesse  einer  reibungslosen  Handhabung  in  der
 Praxis  und  aus  Gründen  der  Rechtssicherheit  ist  es  drin-
 gend  geboten,  an  einem  gesonderten  Feststellungsver-
 fahren  für  alle  bei  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  noch
 nicht abgelaufenen Feststellungsfristen festzuhalten.
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Zu Nummer  40 Buchstabe  l  (§  52 Abs.  39)

 Zeitliche  Anwendung  des  §  23  Abs.  3  Satz  9  zweiter
 Halbsatz EStG.

 13.  Zu Artikel  1 Nr.  18 (§  32b Abs.  1 und 2 EStG)

 In  Artikel  1  Nr.  18  sind  die  Buchstaben  a  und  b*)  wie
 folgt zu fassen:

 ,a)  Absatz 1 Nr.  3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  Einkünfte,  die  nach  einem  Abkommen  zur  Ver-
 meidung  der  Doppelbesteuerung  oder  einem
 sonstigen  zwischenstaatlichen  Übereinkom-
 men  steuerfrei  sind,  oder  bei  Anwendung  von
 §  1  Abs.  3  oder  §  1a  oder  §  50  Abs.  5  Satz  2
 Nr.  2  im  Veranlagungszeitraum  bei  der  Ermitt-
 lung  des  zu  versteuernden  Einkommens  unbe-
 rücksichtigt  bleiben,  weil  sie  nicht  der  deut-
 schen  Einkommensteuer  oder  einem  Steuerab-
 zug  unterliegen,  wenn  deren  Summe  positiv
 ist,“

 b)  In Absatz 2 Nr.  2 wird folgender Satz  angefügt:

 „… (wie Regierungsentwurf)“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe  a  (Absatz 1)

 Mit  der  Änderung  wird  sichergestellt,  dass  die  geän-
 derte  Rechtsprechung  des  BFH  zur  Anwendung  des
 Progressionsvorbehaltes  nicht  nur  auf  DBA-Fälle  be-
 grenzt,  sondern  auch  auf  sonstige  zwischenstaatliche
 Abkommen anwendbar ist.

 Durch  Streichung  der  Worte  „unter  dem  Vorbehalt  der
 Einbeziehung  bei  der  Berechnung  der  Einkommen-
 steuer“  in  §  32b  Abs.  1  Nr.  3  wird  der  geänderten
 Rechtsprechung  des  Bundesfinanzhofs  (BFH-Urteil
 vom  19.  Dezember  2001,  I  R  63/00)  Rechnung  getra-
 gen.  Der  BFH  führt  aus,  dass  die  Anwendung  von
 §  32b  Abs.  1  Nr.  2  EStG  1997  (jetziger  §  32b  Abs.  1
 Nr.  3  EStG)  abkommensrechtlich  lediglich  voraussetze,
 dass  das  einschlägige  DBA  die  Berücksichtigung  eines
 Progressionsvorbehalts  nicht  verbietet.  Ein  im  Metho-
 denartikel  eines  DBA  vereinbarter  Progressionsvorbe-
 halt  (vgl.  Artikel  23  A  Abs.  3  und  23  B  Abs.  2  OECD-
 Musterabkommen)  habe  nur  deklaratorische  Wirkung.
 Diese  Rechtsprechung  verwirft  die  bisherige  Auffas-
 sung  des  BFH,  nachdem  ein  Progressionsvorbehalt  nur
 angewendet  werden  darf,  wenn  es  in  einem  Abkommen
 zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung  ausdrücklich
 so vorgesehen ist.

 Die  Beibehaltung  der  bisher  in  §  32b  Abs.  1  Nr.  3  EStG
 enthaltenen  Einschränkung,  dass  Einkünfte,  die  nach
 einem  sonstigen  zwischenstaatlichen  Abkommen  steu-
 erfrei  sind,  nur  dann  in  den  Progressionsvorbehalt  ein-
 bezogen  werden,  wenn  dies  die  jeweiligen  Abkommen
 ausdrücklich  zulassen,  ist  nicht  sachgerecht.  Sofern  den
 Mitgliedern  einer  zwischenstaatlichen  Organisation  zu-
 gestanden  werden  soll,  dass  auf  eine  Anwendung  des
 Progressionsvorbehaltes  verzichtet  wird,  gehört  eine

 derartige  Ausnahmeregelung  in  das  jeweilige  Abkom-
 men.  Damit  werden  entsprechende  Sonderregelungen
 transparenter  und  die  Systematik  des  Einkommen-
 steuergesetzes  nicht  zusätzlich  durch  Ausnahmetatbe-
 stände überfrachtet.

 Durch  eine  einheitliche  Behandlung  beider  Fallgruppen
 sind  eine  Änderung  der  Nummer  2  sowie  die  Einfü-
 gung der Nummern 4 und 5 (neu) hinfällig.

 Außerdem  erfasst  die  Neuregelung  nunmehr  auch  aus-
 drücklich  Einkünfte,  die  einem  Steuerabzug  unterlie-
 gen,  aber  bei  der  Ermittlung  des  zu  versteuernden  Ein-
 kommens  nicht  berücksichtigt  werden.  Dies  soll,  wie
 die  Regelung  des  §  50  Abs.  5  Satz  2  Nr.  2  Satz  6  zu  er-
 kennen  gibt,  auch  bisher  schon  der  Fall  sein.  Da  jedoch
 der  bisherige  Wortlaut  zu  Missverständnissen  Anlass
 geben  konnte,  wird  die  Regelungsabsicht  durch  Ergän-
 zung der Nummer  3 klargestellt.

 Zu Buchstabe  b  (Absatz 2)

 Redaktionelle  Anpassung  des  Einleitungssatzes  an  die
 Änderungen in Absatz  1.

 14.  Zu  Artikel  1  Nr.  18  Buchstabe  b,  18a  –  neu  –  und  40
 Buchstabe  l1 – neu – und l2 – neu –
 (§  32b  Abs.  2l,  §  32c  Abs.  4  –  neu  –  und  §  52  Abs.  43a
 und 44 EStG)

 Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nummer  18 Buchstabe  b ist wie folgt zu fassen:

 ,b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „des  Absat-
 zes  1  Nr.  2  und  3“  durch  die  Angabe  „des
 Absatzes  1  Nr.  2  bis  5“  ersetzt**)  und  fol-
 gender Satz  angefügt:

 „…  (weiter  wie  bisheriger  Buchstabe  b  im
 Regierungsentwurf)“

 bb)  Nach  Satz  1  werden  folgende  Sätze  ange-
 fügt:

 „Ist  der  für  die  Berechnung  des  besonderen
 Steuersatzes  maßgebende  Betrag  höher  als
 250  000  Euro  und  sind  im  zu  versteuernden
 Einkommen  Einkünfte  im  Sinne  des  §  2
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  bis  3  enthalten,  ist  für
 den  Anteil  dieser  Einkünfte  am  zu  versteu-
 ernden  Einkommen  der  Steuersatz  im
 Sinne  des  Satzes  1  nach  §  32a  mit  der  Maß-
 gabe  zu  berechnen,  dass  in  Absatz  1  Satz  2
 die  Angabe  „§  32b“  und  die  Nummer  5
 entfallen  sowie  die  Nummer  4  in  folgender
 Fassung anzuwenden ist:

 „4.  von 52  152 Euro an:

 0,42  ● x – 7  914.“.

 Für  die  Bemessung  des  Anteils  im  Sinne
 des  Satzes  2  gilt  §  32c  Abs.  1  Satz  2  und  3
 entsprechend.“‘

 *)  Hinweis auf Ziffer  14  **)  Hinweis auf Ziffer  13
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b)  Nach  Nummer  18  ist  folgende  Nummer  18a  einzu-
 fügen:

 ,18a.  Dem §  32c wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4)  Die  Absätze  1  bis  3  sind  nicht  anzu-
 wenden,  wenn  der  Steuersatz  nach  §  32b  zu  er-
 mitteln ist.“‘

 c)  In  Nummer  40  sind  nach  Buchstabe  l  folgende
 Buchstaben l1 und l2 einzufügen:

 ,l1)  Absatz 43a wird wie folgt gefasst:

 „(43a)  §  32b  Abs.  2  Satz  2  und  3  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum
 und  Seitenzahl  der  Verkündung  des  vorliegen-
 den  Änderungsgesetzes])  ist  letztmals  für  den
 Veranlagungszeitraum  2007  anzuwenden.  §  32b
 Abs.  3  und  4  in  der  Fassung  des  Artikels  1  des
 Gesetzes  vom  15.  Dezember  2003  (BGBl.  I
 S.  2645)  ist  erstmals  für  Leistungen  des  Kalen-
 derjahres 2005 anzuwenden“.

 l2)  Absatz 44 wird wie folgt gefasst:

 „(44)  §  32c  in  der  Fassung  des  Artikels  1  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:
 Ausfertigungsdatum  und  Seitenzahl  der  Verkün-
 dung  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist
 letztmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2007
 anzuwenden.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Artikel  1  (Einkommensteuergesetz)

 Zu den Nummern 18 und 18a
 (§  32b  Absatz  2  Sätze  2  und  3  –  neu  –,  §  32c  Absatz  4
 – neu –)

 Durch  §  32a  EStG  in  der  Fassung  des  Steueränderungs-
 gesetzes  2007  vom  19.  Juli  2006  (BGBl.  I  S.  1652)
 wurde  für  Spitzenverdiener  mit  einem  zu  versteuernden
 Einkommen  von  mehr  als  250  000  Euro  der  Steuersatz
 um  3  Prozentpunkte  angehoben.  Gewinneinkünfte  aus
 Land-  und  Forstwirtschaft,  Gewerbebetrieb  und  aus
 selbstständiger  Tätigkeit  werden  durch  den  Entlas-
 tungsbetrag  gemäß  §  32c  EStG  von  der  Erhöhung  aus-
 genommen.

 Es  hat  sich  gezeigt,  dass  die  Neuregelung  zu  unsyste-
 matischen  Ergebnissen  führt,  wenn  der  Progressions-
 vorbehalt  des  §  32b  EStG  anzuwenden  ist.  So  werden
 in  entsprechenden  Fällen  Gewinneinkünfte  lediglich
 aufgrund  hoher  steuerfreier  Einkünfte  dem  Spitzensteu-
 ersatz  unterworfen,  ohne  dass  der  Entlastungsbetrag
 nach  §  32c  EStG  Anwendung  findet,  weil  das  zu  ver-
 steuernde  Einkommen  den  Betrag  von  250  000  Euro
 nicht  überschreitet.  Um  zu  gewährleisten,  dass  auch
 derartige  Gewinneinkünfte  von  der  Erhöhung  des
 Steuersatzes  um  3  Prozentpunkte  ausgenommen  wer-
 den,  regelt  §  32b  Absatz  2  Sätze  2  und  3,  dass  der  be-
 sondere  Steuersatz  für  den  Anteil  des  versteuernden
 Einkommens,  der  auf  die  Gewinneinkünfte  entfällt,
 nicht  nach  dem  Höchststeuersatz  gemäß  §  32a  Abs.  1
 Satz  2  Nr.  5  EStG,  sondern  lediglich  nach  dem  bisheri-
 gen  Höchststeuersatz  gemäß  §  32a  Abs.  1  Satz  2  Nr.  4
 EStG berechnet wird.

 Ebenso  treten  in  den  Fällen  des  Progressionsvorbehalts
 Verwerfungen  auf,  wenn  auf  hohe  Gewinneinkünfte
 wegen  Verlusten  aus  Staaten,  mit  denen  ein  DBA  abge-
 schlossen  ist,  das  für  Einkünfte  aus  diesen  Staaten
 Steuerfreiheit  mit  Progressionsvorbehalt  vorsieht,  ein
 Steuersatz  unterhalb  des  Spitzensteuersatzes,  gleich-
 falls  aber  auch  der  Entlastungsbetrag  nach  §  32c  EStG
 Anwendung  findet.  Diese  Wirkung  tritt  ein,  weil  §  32c
 hinsichtlich  der  Gewährung  des  Entlastungsbetrages  le-
 diglich  darauf  abstellt,  ob  das  zu  versteuernde  Einkom-
 men  den  Betrag  von  250  000  Euro  übersteigt,  den  tat-
 sächlich  anzuwendenden  Steuersatz  jedoch  außer  Acht
 lässt.  §  32c  Abs.  4  EStG-E  vermeidet  dieses  Ergebnis
 nunmehr  dadurch,  dass  der  Entlastungsbetrag  immer
 dann  ausgeschlossen  wird,  wenn  der  Steuersatz  in  den
 Fällen  des  Progressionsvorbehalts  nach  §  32b  ermittelt
 wird.  Damit  wird  eine  vom  Entlastungsbetrag  nicht  be-
 zweckte  Günstigerstellung  von  Gewinneinkünften  im
 Jahr 2007 vermieden.

 Zu Nummer  40 Buchstabe  l1 und l2
 (§  52 Absätze 43a und 44)

 Die  Anwendung  des  Entlastungsbetrags  gemäß  §  32c
 EStG  einschließlich  des  dort  neu  angefügten  Absatzes  4
 wird  nach  §  52  Abs.  44  EStG-E  im  Hinblick  auf  die
 angestrebte  Unternehmenssteuerreform  auf  den  Veran-
 lagungszeitraum  2007  beschränkt.  Dementsprechend
 wird  auch  die  Anwendung  der  in  §  52  Abs.  43a  Satz  1
 EStG-E  für  den  Progressionsvorbehalt  vorgesehenen
 Regelung entsprechend zeitlich beschränkt.

 15.  Zu Artikel  1 Nr.  26  (§  37b Abs.  1 Satz  1 EStG)

 In  Artikel  1  Nr.  26  ist  §  37b  Abs.  1  Satz  1  wie  folgt  zu
 fassen:

 „Steuerpflichtige  können  die  Einkommensteuer  einheit-
 lich  für  alle  innerhalb  eines  Wirtschaftsjahres  gewähr-
 ten

 a)  betrieblich  veranlassten  Zuwendungen,  die  zusätz-
 lich  zur  ohnehin  vereinbarten  Leistung  oder  Gegen-
 leistung erbracht werden, und

 b)  Geschenke  im  Sinn  des  §  4  Abs.  5  Satz  1  Nr.  1
 Satz  1,

 die  nicht  in  Geld  bestehen,  mit  einem  Pauschsteuersatz
 von 45 Prozent erheben.“

 B e g r ü n d u n g

 Zu Artikel  1  (Änderung des Einkommensteuergesetzes)

 Zu Nummer  26  (§  37b EStG)

 Mit  §  37b  EStG  wird  zur  Vereinfachung  des  Besteue-
 rungsverfahrens  eine  Pauschalierungsmöglichkeit  einge-
 führt,  die  es  dem  zuwendenden  Steuerpflichtigen  ermög-
 licht,  die  Einkommensteuer  auf  Sachzuwendungen  an
 Arbeitnehmer  und  Nichtarbeitnehmer  pauschal  zu  erhe-
 ben.

 Die  Vorschrift  entspricht  einem  wiederholten  Petitum
 des  Bundesrechnungshofs  (zuletzt  Bundestagsdruck-
 sache  16/160  S.  161  ff.),  die  abgeltende  Besteuerung
 derartiger  Sachzuwendungen  durch  den  zuwendenden
 Steuerpflichtigen gesetzlich zu regeln.
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Dabei  bezog  der  Bundesrechnungshof  sich  insbesondere
 auf  die  im  BMF-Schreiben  vom  14.  Oktober  1996
 (BStBl.  I  S.  1192)  geregelten  Incentive-Reisen.  Dieses
 BMF-Schreiben  umfasst  neben  Sachgeschenken  i.  S.  d.
 §  4  Abs.  5  Satz  1  Nr.  1  EStG  auch  Reisen,  die  als  Beloh-
 nung  zusätzlich  zum  vereinbarten  Entgelt  gewährt  wer-
 den  und  damit  beim  zuwendenden  Steuerpflichtigen  in
 vollem Umfang als Betriebsausgaben abzugsfähig sind.

 Die  vorgeschlagene  Ergänzung  des  §  37b  Abs.  1  EStG
 stellt  sicher,  dass  auch  diese  Sachverhalte  in  den  Anwen-
 dungsbereich  der  neuen  Pauschalierung  der  Einkom-
 mensteuer bei Sachzuwendungen einbezogen werden.

 16.  Zu Artikel  1 Nr.  26  (§  37b Abs.  1 Satz  3 EStG)

 In  Artikel  1  Nr.  26  ist  §  37b  Abs.  1  Satz  3  wie  folgt  zu
 fassen:

 „Die Pauschalierung ist ausgeschlossen,

 a)  soweit  die  Aufwendungen  je  Empfänger  und  Wirt-
 schaftsjahr oder

 b)  wenn  die  Aufwendungen  für  die  einzelne  Zuwen-
 dung

 den Betrag von 10  000 Euro übersteigen.“

 B e g r ü n d u n g

 Mit  der  Ergänzung  des  Satzes  3  um  den  Buchstaben  b
 wird  sichergestellt,  dass  Luxusgeschenke  in  keinem
 Fall  unter  die  Pauschalierungsmöglichkeit  fallen.  Ohne
 Ergänzung  des  Wortlautes  könnte  auch  bei  hochwerti-
 gen  Geschenken  ein  Teilbetrag  bis  zur  Höhe  von
 10  000 Euro pauschal besteuert werden.

 17.  Zu  Artikel  1  Nr.  36a  –  neu  –  und  40  Buchstabe  t1  –  neu  –
 (§  46 Abs.  2 Nr.  1 und §  52 Abs.  55 j – neu – EStG)

 Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nach  Nummer  36  ist  folgende  Nummer  36a  einzu-
 fügen:

 ,36a.  §  46 Abs.  2 Nr.  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  wenn  die  positive  Summe  der  einkom-
 mensteuerpflichtigen  Einkünfte,  die  nicht
 dem  Steuerabzug  vom  Arbeitslohn  zu  un-
 terwerfen  waren,  vermindert  um  die  da-
 rauf  entfallenden  Beträge  nach  §  13
 Abs.  3  und  §  24a,  oder  die  positive
 Summe  der  Einkünfte  und  Leistungen,  die
 dem  Progressionsvorbehalt  unterliegen,
 jeweils mehr als 410 Euro beträgt;“.‘

 b)  In  Nummer  40  ist  nach  Buchstabe  t  folgender  Buch-
 stabe t1 einzufügen:

 ,t1)  Folgender Absatz 55j wird eingefügt:

 „(55j)  §  46  Abs.  2  Nr.  1  in  der  Fassung  des
 Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Seitenzahl
 der  Verkündung  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes])  ist  auch  auf  Veranlagungszeiträume
 vor 2007 anzuwenden.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)

 Zu Nummer  36a  (§  46 Abs.  2 Nr.  1)

 Es  handelt  sich  um  eine  Klarstellung  des  gesetzgebe-
 rischen  Willens,  dass  eine  Pflichtveranlagung  zur  Ein-
 kommensteuer  bei  Bezug  von  Einkünften  aus  nicht-
 selbstständiger  Arbeit  nach  §  46  Abs.  2  Nr.  1  EStG
 voraussetzt,  dass  der  Arbeitnehmer  bzw.  die  Arbeitneh-
 merin  in  dem  jeweiligen  Veranlagungszeitraum  Ein-
 künfte  aus  anderen  Einkunftsarten  bezieht,  deren  posi-
 tive  Summe  410  Euro  bzw.  800  DM  übersteigt.  Ent-
 sprechendes  gilt  bei  Einkünften  und  Leistungen,  die
 dem Progressionsvorbehalt unterliegen.

 Die  Klarstellung  ist  geboten,  weil  in  mehreren  Revi-
 sionsverfahren  beim  Bundesfinanzhof  die  Auffassung
 vertreten  worden  ist,  §  46  Abs.  2  Nr.  1  EStG  in  der  bis-
 herigen  Fassung  sei  nicht  zu  entnehmen,  dass  bei  der
 Prüfung  der  Einkünftegrenze  (800  DM/410  EUR)  allein
 positive  Einkünfte  entscheidend  und  negative  Ein-
 künfte  nicht  zu  berücksichtigen  seien.  Diese  Auffas-
 sung  wird  entsprechend  einer  jahrzehntelangen  Be-
 steuerungspraxis  und  der  nahezu  einhelligen  Meinung
 im  Fachschrifttum  nicht  geteilt.  Denn  nach  der  durch
 die  allgemeinen  Regeln  der  Mathematik  unterstützten
 wörtlichen  Auslegung  der  Vorschrift  ist  eine  negative
 Summe  der  Einkünfte  niedriger  als  0  und  kann  damit
 nicht mehr als 410  Euro bzw. 800 DM betragen.

 Die  gegenteilige  Auslegung,  nach  der  auch  Einkünfte,
 die  niedriger  sind  als  ./.  410  Euro  bzw.  ./.  800  DM,  zu
 einer  Pflichtveranlagung  führen,  hätte  zur  Folge,  dass
 für  betroffene  Arbeitnehmer  die  Einkommensteuer
 nicht  durch  den  Lohnsteuerabzug  als  abgegolten  gilt
 (§  46  Abs.  4  EStG).  Diese  Steuerpflichtigen  müssten
 bis  zum  31.  Mai  des  Folgejahres  eine  Einkommen-
 steuererklärung  abgeben  (§  149  Abs.  2  Satz  1  AO).  Bei
 nicht  rechtzeitiger  Abgabe  müsste  die  zuständige
 Finanzbehörde  prüfen,  ob  Zwangsmittel,  die  Schätzung
 von  Besteuerungsgrundlagen  und  die  Festsetzung  von
 Verspätungszuschlägen  in  Betracht  kommen.  Dabei
 handelt  es  sich  um  streitanfällige  Maßnahmen,  gegen
 die  der  Steuerpflichtige  mit  außergerichtlichen  und  ge-
 richtlichen  Rechtsbehelfen  vorgehen  kann.  Der  daraus
 resultierende  erhebliche  Verwaltungsaufwand  wäre  mit
 dem  allgemeinen  politischen  Ziel  des  Bürokratieabbaus
 und  dem  Interesse  der  Allgemeinheit  an  einer  effizien-
 ten  und  möglichst  sparsam  arbeitenden  Steuerverwal-
 tung  nicht  vereinbar.  Denn  es  liegt  ganz  überwiegend
 im  eigenen  Interesse  des  Steuerpflichtigen,  seinen  aus
 negativen  Nebeneinkünften  resultierenden  Anspruch
 auf  Erstattung  von  Lohnsteuern  zeitnah  geltend  zu
 machen.

 Von  der  vorgeschlagenen  gesetzlichen  Klarstellung  des
 §  46  Abs.  2  Nr.  1  EStG  unberührt  bleibt  die  Frage,  ob
 die  Zwei-Jahres-Frist  für  eine  Antragsveranlagung  nach
 §  46  Abs.  2  Nr.  8  Satz  2  EStG  mit  dem  Grundgesetz
 vereinbar  ist.  Insoweit  bleibt  die  Entscheidung  des
 Bundesverfassungsgerichts  über  die  Vorlagebeschlüsse
 des  Bundesfinanzhofs  vom  22.  Mai  2006  –  VI  R  49/04
 bzw. 46/05 abzuwarten.
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Zu Nummer  40 Buchstabe  t1  (§  52 Abs.  55j)

 Die  Vorschrift  regelt  den  zeitlichen  Anwendungsbe-
 reich der Neufassung des §  46 Abs.  2 Nr.  1 EStG.

 18.  Zu Artikel  1 Nr.  38 Buchstabe  b  (§  50d Abs.  9
 Satz  2 EStG)

 In  Artikel  1  Nr.  38  Buchstabe  b  sind  in  §  50d  Abs.  9
 Satz  1  nach  dem  Wort  „Dividenden“  die  Wörter  „im
 Sinne des §  20 Abs.  1 Nr.  1“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Einschränkung  der  nationalen  Rückfallklausel  in
 §  50d  Abs.  9  ist  nur  für  originäre  Schachteldividenden
 gerechtfertigt.  Verschiedene  DBA  wie  z.  B.  das  Schluss-
 protokoll  Nr.  11  des  DBA  Luxemburg  erweitern  den  An-
 wendungsbereich  des  ertragssteuerlichen  Schachtelpri-
 vilegs  zumindest  für  Quellensteuerrechte  auf  typisch
 stille  Beteiligungen.  Es  ist  derzeit  strittig,  ob  diese  Aus-
 weitung  auch  für  die  Anwendung  des  so  genannten  Me-
 thodenartikels  gilt.  Das  Finanzgericht  Baden-Württem-
 berg  hat  dies  mit  nicht  rechtskräftigem  Urteil  vom
 24.  Juli 2006, 6 K 164/04 bejaht.

 Es  ist  nicht  vertretbar,  dass  in  Fällen,  in  denen  Ein-
 künfte  bei  der  Gewinnermittlung  –  wie  hier  die  Vergü-
 tung  für  die  stille  Beteiligung  –  im  Ausland  abzugs-
 fähig  ist,  eine  Freistellung  von  der  deutschen  Steuer  zu
 gewähren  ist.  Für  derartige  hybride  Finanzierungen,  die
 bewusst  Qualifikationskonflikte  zu  nutzen  versuchen,
 ist  nach  dem  Grundkonzept  des  §  50d  Abs.  9  die  in-
 ländische  Steuerpflicht  zu  normieren.  Dies  erfolgt,
 indem  der  Anwendungsbereich  der  „Rückausnahme“
 auf  Dividenden  i.  S.  d.  §  20  Abs.  1  Nr.  1  beschränkt
 wird.

 19.  Zu  Artikel  1 Nr.  40 Buchstabe  e  (§  52 Abs.  30 EStG)
 Artikel  20  (Inkrafttreten)

 a)  Artikel  1 Nr.  40 Buchstabe  e ist wie folgt zu fassen:

 ,e)  dem Absatz 30 wird folgender Satz  angefügt:

 „§  11  Abs.  2  Satz  4  in  der  Fassung  des  Artikels  1
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:
 Ausfertigungsdatum  und  Seitenzahl  der  Verkün-
 dung  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist
 erstmals  auf  ein  Damnum  oder  Disagio  anzu-
 wenden,  das  nach  dem  …  [einsetzen:  Tag  der
 Verkündung] geleistet wurde.“‘

 b)  Artikel  20 Abs.  2 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Durch  das  EU-Richtlinienumsetzungsgesetz  (EURLUmsG)
 vom  9.  Dezember  2004  (BGBl.  I  2004,  S.  3310)  wurde
 in  Reaktion  auf  die  Rechtsprechung  des  BFH  bestimmt,
 dass  Ausgaben  für  eine  Nutzungsüberlassung  von  mehr
 als  fünf  Jahren  auf  den  Zeitraum  gleichmäßig  zu  vertei-
 len  sind,  für  den  sie  geleistet  werden.  Aufgrund  des
 Wortlauts  des  Gesetzestextes  war  es  zweifelhaft,  ob  die
 Neuregelung  auch  auf  ein  marktübliches  Damnum  oder
 Disagio anzuwenden ist.

 Nach  den  BMF-Schreiben  vom  5.  April  2005  (BStBl.  I
 617)  und  vom  15.  Dezember  2005  (BStBl.  I  1052)  wurde
 es  im  Hinblick  auf  eine  beabsichtigte  Gesetzesänderung

 nicht  beanstandet,  wenn  die  Neuregelung  des  §  11  Abs.  1
 S.  3  und  Abs.  2  S.  3  EStG  nicht  auf  ein  Damnum  oder
 Disagio  angewendet  wird.  Damit  sollte  im  Ergebnis  die
 Abziehbarkeit  nach  Maßgabe  der  bisherigen  Verwal-
 tungspraxis  in  Tz.  15  des  BMF-Schreibens  vom  20.  Ok-
 tober 2003 (BStBl. I 546) erhalten bleiben.

 Steuerpflichtige  hatten  jedoch  aufgrund  der  Formulie-
 rung  der  o.  a.  BMF-Schreiben  vom  5.  April  2005  und
 vom  15.  Dezember  2005  bei  Zahlung  eines  Damnums
 bzw.  Disagios  ein  Wahlrecht,  ob  sie  §  11  Abs.  2  S.  3
 EStG  anwenden.  Das  bedeutet,  dass  das  gezahlte  Dam-
 num  bzw.  Disagio  entweder  im  Jahr  der  Zahlung  in  vol-
 ler  Höhe  als  Betriebsausgaben  oder  Werbungskosten
 abgezogen  oder  aber  bei  Anwendung  des  §  11  Abs.  2
 S.  3  EStG,  eine  gleichmäßige  Verteilung  auf  den  Zins-
 bindungszeitraum  oder  bei  dessen  Fehlen  auf  die  Lauf-
 zeit des Darlehens vorgenommen werden konnte.

 Bei  der  im  Gesetzentwurf  enthaltenen  rückwirkenden
 Anwendungsregelung  würde  das  nach  den  o.  a.  BMF-
 Schreiben  eingeräumte  Wahlrecht  rückwirkend  versagt
 werden.  Dies  würde  dazu  führen,  dass  bei  Steuerpflich-
 tigen,  welche  die  gesetzliche  Verteilungsregelung  ange-
 wendet  haben  und  deren  Veranlagung  des  Zahlungsjah-
 res  bestandskräftig  ist,  der  Abzug  der  Teilbeträge  eines
 Damnums  bzw.  Disagios  in  den  VZ  des  Verteilungs-
 zeitraums,  die  noch  nicht  bestandskräftig  veranlagt
 worden  sind,  zu  versagen  ist  und  die  entsprechenden
 Aufwendungen  somit  nicht  in  voller  Höhe  steuermin-
 dernd berücksichtigt werden können.

 Mit  der  vorgeschlagenen  Formulierung  der  Anwen-
 dungsregelung  in  §  52  Abs.  30  EStG  wäre  §  11  Abs.  2
 S.  4  EStG  erstmals  für  ein  ab  dem  Inkrafttreten  des
 JStG  2007  gezahltes  Damnum  bzw.  Disagio  anzuwen-
 den.  Für  ein  vor  diesem  Zeitpunkt  gezahltes  Damnum
 bzw.  Disagio  hätte  der  Steuerpflichtige  weiterhin  ent-
 sprechend  der  o.  a.  BMF-Schreiben  vom  5  April  2005
 und  15.  Dezember  2005  ein  Wahlrecht  für  die  Anwen-
 dung des §  11 Abs.  2 S.  3 EStG.

 20.  Zu Artikel  1  (Einkommensteuergesetz)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  ob  in  Artikel  1  die  auf  Fachebene  be-
 reits vorbereiteten Gesetzesänderungen betreffend

 ●  Vereinfachungen  bei  der  Vorsorgepauschale  (§  10c
 EStG)

 ●  Bemessung  des  Versorgungsfreibetrags  (§  19  Abs.  2
 EStG)  und  des  steuerfreien  Teils  der  Rente  (§  22
 Nr.  1  Satz  3  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  aa  EStG)
 nach  den  jeweils  aktuellen  Bezügen  ohne  Aussonde-
 rung von Anpassungsbeträgen

 ●  Vereinfachungen  bei  der  Durchführung  des  Lohn-
 steuerabzugs (§  39b EStG)

 ●  Abschaffung  des  Lohnsteuer-Jahresausgleichs  durch
 den  Arbeitgeber  (§  42b  EStG)  und  des  so  genannten
 permanenten Lohnsteuer-Jahresausgleichs

 aufgenommen werden sollten.

 Diese  Maßnahmen  dienen  der  Entbürokratisierung  und
 der Verwaltungsvereinfachung.
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21.  Zu Artikel  4  (Körperschaftsteuergesetz)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  zu  prüfen,  ob
 die  Beschränkung  des  Verlustabzugs  nach  §  8  Abs.  4
 Körperschaftsteuergesetz  (Mantelkauf)  zielgenauer  und
 für  den  Mittelstand  weniger  einschneidend  gestaltet
 werden  kann.  Dies  könnte  beispielsweise  in  der  folgen-
 den Form geschehen:

 „(4)  1Der  Abzug  eines  verbleibenden  Verlustvortrags
 i.  S.  d.  §  10d  Abs.  4  EStG  wird  nach  Maßgabe  der
 Sätze  3  und  4  ausgeschlossen  oder  beschränkt,  wenn
 mehr  als  die  Hälfte  der  Anteile  an  der  Körperschaft  in-
 nerhalb  eines  Zeitraums  von  fünf  Jahren  unmittelbar
 oder  mittelbar  auf  einen  anderen  Steuerpflichtigen  oder
 auf  eine  Gruppe  von  einander  nahestehenden  Personen
 übertragen  wird  (wesentlicher  Gesellschafterwechsel).
 2Die  mittelbare  Übertragung  von  Anteilen  bleibt  bei  der
 Anwendung  des  Satzes  1  außer  Betracht,  wenn  der  ge-
 meine  Wert  der  Körperschaft,  deren  Anteile  übertragen
 werden,  den  gemeinen  Wert  der  in  Satz  1  genannten
 Körperschaft  zuzüglich  eines  Fünftels  des  verbleiben-
 den  Verlustvortrags  übersteigt,  der  sich  am  Schluss  des
 dem  wesentlichen  Gesellschafterwechsel  vorangehen-
 den  Veranlagungszeitraums  ergibt.  3Der  Verlustabzug
 ist  ausgeschlossen,  wenn  der  Geschäftsbetrieb  der  Kör-
 perschaft  im  Zeitpunkt  des  wesentlichen  Gesellschaf-
 terwechsels  im  Wesentlichen  eingestellt  ist  oder  inner-
 halb  von  zwei  Jahren  nach  diesem  Zeitpunkt  im
 Wesentlichen  eingestellt  wird.  4Im  Übrigen  ist  der  Ver-
 lustabzug  für  jeden  Veranlagungszeitraum  ab  dem  we-
 sentlichen  Anteilseignerwechsel  auf  zehn  Prozent  des
 gemeinen  Werts  beschränkt,  den  das  Betriebsvermögen
 der  in  Satz  1  genannten  Körperschaft  im  Zeitpunkt  des
 wesentlichen  Gesellschafterwechsels  hat.  5Bei  Anwen-
 dung  der  Sätze  2  und  4  bleiben  Wertsteigerungen  der  in
 den  Sätzen  1  und  2  genannten  Körperschaften  außer
 Betracht,  soweit  sie  auf  Einlagen  oder  vergleichbaren
 Vorgängen  innerhalb  von  zwei  Jahren  vor  dem  wesent-
 lichen Gesellschafterwechsel beruhen.“

 B e g r ü n d u n g

 Allgemeines

 Die  Neukonzipierung  des  §  8  Abs.  4  KStG  orientiert
 sich  an  US-amerikanischem  Vorbild.  Sie  ist  rechts-
 sicherer  und  zielgenauer  als  die  alte  Mantelkaufrege-
 lung.

 Zum Tatbestand des §  8 Abs.  4 KStG-E

 Auslösender  Tatbestand  für  die  Verrechnungsbeschrän-
 kung  nach  §  8  Abs.  4  KStG-E  ist  der  „wesentliche  Ge-
 sellschafterwechsel“  von  mehr  als  50  Prozent  der  An-
 teile  innerhalb  eines  Zeitraums  von  fünf  Jahren  (Satz  1
 des  Entwurfs).  Berücksichtigt  werden  nur  Anteilsüber-
 tragungen  auf  ein  und  dieselbe  Person  oder  auf  eine
 Gruppe  von  einander  nahestehenden  Personen;  Er-
 werbe  durch  einander  fremde  Dritte  werden  also  –  an-
 ders als bisher – nicht zusammengezählt.

 Auf  das  nach  bisherigem  Recht  zusätzlich  maßgebende
 Merkmal  der  „Zuführung  neuen  Betriebsvermögens“
 kommt  es  nicht  mehr  an.  Dieses  Tatbestandsmerkmal
 behindert  in  manchen  Fällen  wirtschaftlich  sinnvolle
 Investitionen  oder  gar  Kapitalzuführungen  in  der  Un-

 ternehmenskrise.  Andererseits  ist  es  kaum  rechtssicher
 zu  administrieren  und  stellt  zudem  ein  Einfallstor  für
 Umgehungsgestaltungen  dar  (Verzicht  auf  Gesellschaf-
 terdarlehen  statt  Zuführung  von  Aktivvermögen,  „Ein-
 lage“ von Nutzungen oder Geschäftschancen etc.).

 Die  Verrechnungsbeschränkung  könnte  umgangen  wer-
 den,  indem  nicht  die  Anteile  an  der  Verlustgesellschaft
 selbst,  sondern  Anteile  an  übergeordneten,  ansonsten
 im  Wesentlichen  funktionslosen  Zwischengesellschaf-
 ten  übertragen  werden  (Hinweis  auf  die  BFH-Entschei-
 dung  I  R  61/02).  Daher  werden  auch  mittelbare  Anteils-
 übertragungen  erfasst,  sofern  bei  dem  Geschäft  der
 Wert  der  Anteile  an  der  Verlustgesellschaft  bzw.  der
 Wert  ihres  Verlustvortrags  im  Vordergrund  steht.  Dies
 wird  streitvermeidend  und  rechtssicher  durch  den  sche-
 matischen  Vergleich  nach  Satz  2  des  Entwurfs  festge-
 stellt.

 Beispiel:  Die  Z-GmbH  hält  alle  Anteile  an  der  V-GmbH
 sowie  weiteres  Vermögen.  Der  Wert  der
 Z-GmbH  beträgt  a)  20  Mio.  Euro  und
 b)  50  Mio.  Euro.  Der  Wert  der  V-GmbH  be-
 trägt  10  Mio.  Euro;  die  V-GmbH  hat  einen  Ver-
 lustvortrag  von  100  Mio.  Euro.  Die  Z-Anteile
 werden auf D übertragen.

 Lösung:  Im  Fall  a)  ist  die  mittelbare  Übertragung  der
 V-Anteile  schädlich,  da  der  Wert  der  Z-GmbH
 den  Wert  der  V-GmbH  zuzüglich  eines  Betrags
 in  Höhe  von  1/5  ihres  Verlustvortrags  nicht
 übersteigt  (20  Mio.  Euro  <  10  +  1/5  ·  100  Mio.
 Euro).  Im  Fall  b)  ist  die  mittelbare  Veräuße-
 rung  hingegen  unschädlich  (50  Mio.  Euro  >
 10  +  1/5  · 100 Mio. Euro).

 Für  die  Prüfung  der  50-Prozent-Grenze  des  Satzes  1
 sind  unmittelbare  und  mittelbare  Anteilsübertragungen
 zusammenzurechnen;  dabei  sind  mittelbare  Anteils-
 übertragungen  in  Höhe  der  durchgerechneten  Beteili-
 gungsquote  zu  berücksichtigen.  Bei  dem  Wertvergleich
 nach  Satz  2  werden  unabhängig  vom  Umfang  der  An-
 teilsübertragung  immer  die  vollen  Werte  der  Körper-
 schaften verglichen.

 Satz  5  verhindert,  dass  die  Regelung  über  mittelbare
 Anteilsübertragungen  (Satz  2)  und  die  „Deckelung“  des
 Verlustabzugs  nach  Satz  4  (dazu  siehe  unten)  durch
 Vermögenszuführungen  aus  der  Gesellschaftersphäre
 ausgehebelt werden.

 Zu den Rechtsfolgen des §  8 Abs.  4 KStG-E

 §  8  Abs.  4  KStG-E  erfasst  die  Verluste,  die  bis  zum  Ab-
 lauf  des  Veranlagungszeitraums  auflaufen,  in  dem  der
 wesentliche Gesellschafterwechsel verwirklicht ist.

 Die  Verrechnungsbeschränkung  besteht  in  einem  Ab-
 zugsverbot  (Satz  3)  oder  in  einer  Deckelung  der  weite-
 ren Verlustverrechnung (Satz  4):

 Nach  Satz  3  werden  die  aufgelaufenen  Verluste  endgül-
 tig  vom  Abzug  ausgeschlossen,  wenn  die  Körperschaft
 ihren  Geschäftsbetrieb  im  Zeitpunkt  des  wesentlichen
 Gesellschafterwechsels  oder  innerhalb  der  folgenden
 zwei Zeitjahre im Wesentlichen einstellt.

 Soweit  Satz  3  nicht  greift,  wird  der  Verlustabzug  nach
 Satz  4  für  die  Zukunft  der  Höhe  nach  auf  10  Prozent
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des  Werts  des  Betriebsvermögens  der  Körperschaft  pro
 Jahr  „gedeckelt“.  Der  Verlustvortrag  geht  also,  anders
 als  bisher,  nicht  verloren,  sondern  wird  lediglich  zeit-
 lich  gestreckt.  Dies  genügt,  um  den  rein  steuergestalte-
 risch  motivierten  Kauf  von  Verlustgesellschaften  unat-
 traktiv  zu  machen.  Wirtschaftlich  aktive  Gesellschaften
 mit  entsprechend  hohem  Betriebsvermögen  werden
 durch  die  Streckung  nicht  getroffen  oder  deutlich  weni-
 ger  belastet  als  bisher.  ‚Betriebsvermögen‘  im  Sinne
 des  Gesetzentwurfs  ist  das  Reinvermögen  (Aktiva  ./.
 Passiva).

 Beispiel:  Im  Mai  2005  werden  60  Prozent  der  Anteile
 an  der  V-GmbH  auf  den  Erwerber  E  und  seine
 Tochtergesellschaft  T  zu  je  1/2  übertragen.  Die
 V-GmbH  hat  zum  31.  Dezember  2005  einen
 verbleibenden  Verlustvortrag  von  100  Mio.
 Euro;  der  Wert  des  Betriebsvermögens  der
 V-GmbH  im  Mai  2005  beläuft  sich  auf  40  Mio.
 Euro.  Das  Wirtschaftsjahr  der  V-GmbH  ent-
 spricht  dem  Kalenderjahr.  Die  V-GmbH  ist
 auch  nach  dem  Gesellschafterwechsel  weiter-
 hin  wirtschaftlich  aktiv.  Sie  erzielt  2006  einen
 Gewinn  von  7  Mio.  Euro  und  2007  einen  Ge-
 winn von 5  Mio. Euro.

 Lösung:  Die  Voraussetzungen  des  §  8  Abs.  4  KStG-E
 sind  erfüllt,  da  auf  E  und  T  als  Gruppe  von
 nahestehenden  Personen  innerhalb  von  fünf
 Jahren  mehr  als  50  Prozent  der  Anteile  über-
 gehen.  Daher  kann  der  Verlustvortrag  per
 31.  Dezember  2005  ab  dem  Veranlagungszeit-
 raum  2006  nur  noch  in  Höhe  von  10  Pro-
 zent  ·  40  Mio.  Euro  =  4  Mio.  Euro  p.  a.  genutzt
 werden.  Neuverluste  können  hingegen  frei
 vor-  und  zurückgetragen  werden.  Dement-
 sprechend  ergibt  sich  unter  Beachtung  auch
 der  Mindestbesteuerung  nach  §  8  Abs.  1  KStG
 i.  V.  m.  §  10d  Abs.  2  EStG  für  2006  ein  steuer-
 pflichtiges  Einkommen  der  V  von  3  Mio.  Euro
 und  für  2007  ein  steuerpflichtiges  Einkommen
 von 1,6 Mio. Euro.

 22.  Zu Artikel  4a  (Umwandlungssteuergesetz)

 Nach Artikel  4 ist folgender Artikel  4a einzufügen:

 ,Artikel  4a
 Änderung des Umwandlungsteuergesetzes

 Im  Umwandlungsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  …  (BGBl.  I  S.  …),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)
 wird §  18 Abs.  4 wie folgt gefasst:

 „(4)  Wird  der  Betrieb  der  Personengesellschaft  oder
 der  natürlichen  Person  innerhalb  von  fünf  Jahren  nach
 der  Umwandlung  aufgegeben  oder  veräußert,  unterliegt
 ein  Auflösungs-  oder  Veräußerungsgewinn  der  Gewer-
 besteuer.  Dabei  ist  auch  das  Betriebsvermögen  einzube-
 ziehen,  das  bereits  vor  Umwandlung  im  Betrieb  des
 aufnehmenden  Rechtsträgers  vorhanden  war.  Sätze  1
 und  2  gelten  entsprechend,  soweit  ein  Teilbetrieb  oder
 ein  Anteil  an  der  Personengesellschaft  aufgegeben  oder
 veräußert  wird.  Der  auf  Veräußerungs-  oder  Aufgabe-

 gewinne  im  Sinne  der  Sätze  1  bis  3  beruhende  Teil  des
 Gewerbesteuer-Messbetrags  ist  bei  der  Ermäßigung  der
 Einkommensteuer  nach  §  35  des  Einkommensteuerge-
 setzes nicht zu berücksichtigen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Entgegen  der  Auffassung  der  Finanzverwaltung  sowie
 der  Vorinstanz  hat  der  X.  Senat  des  BFH  mit  Urteil  vom
 16.  November  2005  –  X  R  6/04  –  entschieden,  dass
 nach  dem  bisherigen  §  18  Abs.  4  UmwStG  nicht  die-
 jenigen  stillen  Reserven  des  Betriebsvermögens  der
 Gewerbesteuer  unterworfen  werden  können,  welches
 bereits  vor  der  Verschmelzung  im  Betrieb  des  aufneh-
 menden  Rechtsträgers  (Einzelunternehmen  oder  Perso-
 nengesellschaft)  vorhanden  war  („statisches“  Betriebs-
 vermögen).  Die  Entscheidung  wurde  nicht  im  Bundes-
 steuerblatt veröffentlicht.

 Der  VIII.  Senat  des  BFH  hat  in  einem  vergleichbaren
 Verfahren  (VIII  R  47/05,  Vorinstanz  FG  Nürnberg
 v.  19.  April  2005  –  I  110/2003)  zeitnah  die  Gelegenheit,
 sich  erneut  mit  der  Thematik  und  der  Auffassung  des
 X.  Senats  zu  befassen.  Das  Bundesministerium  der
 Finanzen ist dem Verfahren bereits beigetreten.

 Eine  Klarstellung  des  Willens  des  Gesetzgebers  wäre
 vor  diesem  Hintergrund  sinnvoll.  Dies  geschieht  durch
 die  vorgeschlagene  Änderung  des  §  18  Abs.  4:  Der  ge-
 samte  vom  Einzelunternehmer,  von  der  Personengesell-
 schaft  oder  vom  Gesellschafter  erzielte  Veräußerungs-
 oder  Aufgabegewinn  ist  danach  der  Gewerbesteuer  zu
 unterwerfen.  Sämtliche,  beim  übernehmenden  Rechts-
 träger  vorhandenen  stillen  Reserven  sind  gewerbesteu-
 erlich  verstrickt.  Durch  die  Klarstellung  werden  auch
 Streitigkeiten  im  Hinblick  auf  die  Bewertung  einzelner
 Wirtschaftsgüter vermieden.

 23.  Zu Artikel  5 Nr.  3a – neu – und 5 Buchstabe  g
 (§§  10a und 36 Abs.  8a – neu – GewStG)

 Artikel  5 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nach  Nummer  3  ist  folgende  Nummer  3a  einzufü-
 gen:

 ,3a.  In  §  10a  werden  nach  Satz  3  folgende  Sätze
 eingefügt:

 „Bei  einer  Mitunternehmerschaft  ist  der  sich
 für  die  Mitunternehmerschaft  insgesamt  er-
 gebende  Fehlbetrag  den  Mitunternehmern
 entsprechend  dem  sich  aus  dem  Gesell-
 schaftsvertrag  ergebenden  allgemeinen  Ge-
 winnverteilungsschlüssel  zuzurechnen;  Vorab-
 gewinnanteile  sind  nicht  zu  berücksichtigen.
 Für  den  Abzug  der  den  Mitunternehmern  zu-
 gerechneten  Fehlbeträge  nach  Maßgabe  der
 Sätze  1  und  2  ist  der  sich  für  die  Mitunterneh-
 merschaft  insgesamt  ergebende  maßgebende
 Gewerbeertrag  sowie  der  Höchstbetrag  nach
 Satz  1  den  Mitunternehmern  entsprechend  dem
 sich  aus  dem  Gesellschaftsvertrag  für  das  Ab-
 zugsjahr  ergebenden  allgemeinen  Gewinnver-
 teilungsschlüssel  zuzurechnen;  Vorabgewinn-
 anteile sind nicht zu berücksichtigen.“‘
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b)  In  Nummer  5  Buchstabe  g  ist  in  §  36  nach  Absatz  8
 folgender Absatz 8a einzufügen:

 „(8a)  §  10a  Satz  4  und  5  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  5  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einset-
 zen:  Ausfertigungsdatum  und  Seitenzahl  der  Verkün-
 dung  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  auch
 für Erhebungszeiträume vor 2007 anzuwenden.“

 B e g r ü n d u n g

 Zu Artikel  5  (Gewerbesteuergesetz)

 Nummer  3a  (§  10a Satz  4 und 5)

 Der  Verlustvortrag  nach  §  10a  GewStG  setzt  Unterneh-
 mensidentität  und  Unternehmeridentität  voraus.  Unter-
 nehmensidentität  setzt  voraus,  dass  der  im  Anrech-
 nungsjahr  bestehende  Gewerbebetrieb  identisch  ist  mit
 dem  Gewerbebetrieb,  der  im  Jahr  der  Entstehung  des
 Verlustes  bestanden  hat.  Unternehmeridentität  setzt  bei
 Mitunternehmerschaften  voraus,  dass  der  Mitunterneh-
 mer,  der  den  Verlustabzug  vornehmen  will,  den  Verlust
 zuvor  in  eigener  Person  erlitten  hat.  Dies  deshalb,  weil
 bei  Mitunternehmerschaften  Träger  des  Rechts  auf  den
 Verlustabzug  die  einzelnen  Mitunternehmer  sind  (vgl.
 BFH-Beschluss vom 3.  Mai 1993, BStBl. II S.  616).

 Die  Finanzverwaltung  hat  bisher  stets  die  Auffassung
 vertreten,  dass  im  Fall  einer  notwendigen  Zurechnung
 des  Verlustes  der  Mitunternehmerschaft  auf  die  Mitun-
 ternehmer  der  allgemeine  Gewinnverteilungsschlüssel
 der  Gesellschaft  Maßstab  für  die  Zurechnung  ist.  Dies
 ist  in  den  für  die  einzelnen  Erhebungszeiträume  gel-
 tenden  Gewerbesteuer-Richtlinien  verankert  worden.
 Diese  Vorgabe  hat  der  BFH  erstmals  mit  seinem  Urteil
 vom  16.  Februar  1994,  BStBl.  II  S.  364,  in  Zweifel
 gezogen.  Er  hält  auch  eine  strikt  personenbezogene
 Ermittlung  des  auf  den  einzelnen  Mitunternehmer  ent-
 fallenden  Verlustanteils  für  geboten.  Die  obersten
 Finanzbehörden  der  Länder  haben  mit  koordiniertem
 Ländererlass  vom  16.  Dezember  1996  entschieden,  die
 Grundsätze  des  Urteils  vom  16.  Februar  1994  über  den
 entschiedenen  Einzelfall  hinaus  nicht  allgemein  anzu-
 wenden.  Die  Grundsätze  dieses  Erlasses  haben  auch
 Eingang  in  die  aktuellen  Gewerbesteuer-Richtlinien  ge-
 funden  (vgl.  Abschn.  68  Abs.  3  Satz  4  GewStR).  Damit
 sind  auch  die  betroffenen  Mitunternehmen,  Mitunter-
 nehmer und deren Berater unterrichtet.

 Nunmehr  liegt  mit  der  Entscheidung  vom  17.  Januar
 2006,  VIII  R  96/04,  ein  weiteres  BFH-Urteil  vor,  in
 dem  das  Gericht  nicht  den  allgemeinen  Gewinnvertei-
 lungsschlüssel,  sondern  eine  strikt  mitunternehmerbe-
 zogene  Ermittlung  als  gebotene  Methode  zur  Ermitt-
 lung des anteiligen Verlustbetrags ansieht.

 Diese  Methode  ist  aber  insbesondere  bei  Mitunterneh-
 merschaften  mit  einer  Vielzahl  von  Gesellschaftern
 und/oder  häufigem  Gesellschafterwechsel  für  die  Pra-
 xis  nicht  handhabbar.  Eine  Ermittlung  des  anteiligen
 Verlustbetrags  würde  umfangreichste  Nebenrechnun-
 gen,  die  sich  regelmäßig  über  mehrere  Erhebungszeit-
 räume  erstrecken  würden,  zur  Folge  haben.  Die  Streit-
 anfälligkeit  derartiger  Feststellungen  liegt  auf  der
 Hand.

 Es  ist  daher  geboten,  die  bisherige  Verwaltungsauffas-
 sung  gesetzlich  zu  verankern.  Mit  der  Änderung  des
 §  10a  GewStG  wird  festgelegt,  dass  der  allgemeine  Ge-
 winnverteilungsschlüssel  Maßstab  für  die  Ermittlung
 des  dem  einzelnen  Mitunternehmer  zuzurechnenden
 Verlustanteils  ist.  Kommt  es  in  Gewinnjahren  zu  einer
 Minderung  der  Fehlbeträge  bei  der  Mitunternehmer-
 schaft,  so  vermindern  sich  die  den  einzelnen  Mitunter-
 nehmern  zuzurechnenden  Anteile  entsprechend  ihrem
 nach  dem  allgemeinen  Gewinnverteilungsschlüssel  im
 Abzugsjahr  zu  bemessenden  Anteil  am  Gewerbeertrag.
 Dabei  ist  der  Höchstbetrag  nach  §  10a  Satz  1  GewStG
 entsprechend  dem  Gewinnverteilungsschlüssel  im  Ab-
 zugsjahr  anteilig  bei  den  einzelnen  Gesellschaftern  zu
 berücksichtigen.

 Zu Nummer  5 Buchstabe  g  (§  36 Abs.  8a – neu –)

 Mit  der  Anwendungsvorschrift  wird  festgelegt,  dass  die
 Änderung  des  §  10a  GewStG  auch  für  Erhebungszeit-
 räume  vor  2007  anzuwenden  ist.  Hierbei  handelt  es  sich
 unter  Berücksichtigung  der  Grundsätze  der  Entschei-
 dung  des  BVerfG  vom  23.  Januar  1990,  BVerfGE  81,
 228,  239,  um  eine  zulässige  rückwirkende  Anwendung
 einer  Gesetzesänderung.  Mit  der  Maßnahme  wird  le-
 diglich  eine  in  der  Vergangenheit  herrschende  Rechts-
 praxis  kodifiziert  (vgl.  Begründung  zur  Änderung  des
 §  10a GewStG).

 24.  Zu Artikel  7 Nr.  5 Buchstabe  a
 (§  12 Abs.  2 Nr.  8 Buchstabe  a UStG)

 Der  Bundesrat  ist  wie  die  Bundesregierung  der  Ansicht,
 dass  die  Anwendung  des  ermäßigten  Steuersatzes  für
 Leistungen,  die  im  Rahmen  eines  Zweckbetriebes  aus-
 geführt  werden,  für  Gestaltungsmodelle,  die  in  erster
 Linie  der  Erzielung  von  Steuervorteilen  und  weniger
 der  Förderung  des  steuerbegünstigten  Zwecks  dienen,
 ausgeschlossen werden sollte.

 Nach  Auffassung  des  Bundesrates  führt  die  gewählte
 Gesetzesformulierung  jedoch  insbesondere  durch  die
 Verwendung  unbestimmter  Tatbestandsmerkmale  zu  er-
 heblicher  Rechtsunsicherheit  für  alle  Körperschaften,
 bei  denen  die  satzungsmäßigen  Zwecke  lediglich  mit-
 telbar  durch  die  im  Rahmen  des  Zweckbetriebes  er-
 brachten Leistungen verwirklicht werden.

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  wie  diese  Rechtsunsicherheiten  für
 Zweckbetriebe,  bei  denen  die  Zweckbetriebseigen-
 schaft  auch  nach  §  65  AO  gegeben  wäre,  beseitigt  wer-
 den können.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Gesetzesänderung  soll  missbräuchlichen  Gestal-
 tungsmodellen  entgegenwirken,  bei  denen  wegen  des
 Anwendungsvorrangs  der  §§  66  bis  68  AO  (sog.
 Zweckbetriebsfiktion)  vor  §  65  AO  (Zweckbetrieb)  ein
 steuerbegünstigter  Zweckbetrieb  gegeben  ist,  die  aber
 in  erster  Linie  der  Erzielung  von  Steuervorteilen  und
 weniger  der  Förderung  des  steuerbegünstigten  Zwecks
 dienen.

 Die  Gesetzesformulierung  enthält  unbestimmte  Rechts-
 begriffe,  wie  z.  B.  „in  erster  Linie“  und  „zusätzliche
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Einnahmen“  und  führt  damit  für  alle  Körperschaften,
 bei  denen  die  satzungsmäßigen  Zwecke  lediglich  mit-
 telbar  durch  die  im  Rahmen  eines  Zweckbetriebes
 erbrachten  Leistungen  bewirkt  werden  (z.  B.  durch  Ver-
 wendung  des  erwirtschafteten  Gewinns  oder  Einbin-
 dung  des  begünstigten  Personenkreises  in  die  Erbrin-
 gung  der  Leistungen)  zu  erheblicher  Rechtsunsicher-
 heit.

 Von  der  Regelung  können  nicht  nur  die  Fälle  betroffen
 sein,  die  wegen  des  Anwendungsvorrangs  der  §§  66
 bis  68  AO  als  Zweckbetriebe  gelten  und  in  denen  der
 im  Umsatzsteuergesetz  gewählte  Verweis  auf  die  ab-
 gabenrechtlichen  Regelungen  zu  einem  nicht  mehr
 hinnehmbaren  Wettbewerbsnachteil  für  Unternehmer
 führt,  deren  Leistungen  dem  allgemeinen  Steuersatz
 unterliegen,  sondern  auch  Fälle,  die  bereits  nach  §  65
 AO  (nach  dieser  Vorschrift  ist  die  Auswirkung  auf  den
 Wettbewerb zu prüfen) Zweckbetriebe sind.

 Auch  diese  Körperschaften  müssten  befürchten,  dass
 ihnen die Beweislast dafür aufgebürdet wird, dass

 ●  Leistungen  nicht  in  unmittelbarem  Wettbewerb  zu
 nicht  steuerbegünstigten  Leistungen  anderer  Unter-
 nehmer ausgeführt werden oder

 ●  Leistungen  zwar  in  unmittelbarem  Wettbewerb  zu
 nicht  steuerbegünstigten  Leistungen  anderer  Unter-
 nehmer  ausgeführt  werden,  der  Zweckbetrieb  aber
 trotzdem  in  erster  Linie  nicht  der  Erzielung  zusätz-
 licher Einnahmen dient.

 25.  Zu Artikel  10 nach Nr.  8  (§  89 Abs.  3 AO)

 Der  Bundesrat  bittet  zu  prüfen,  ob  die  Kostenpflicht  für
 die  Erteilung  einer  verbindlichen  Auskunft  nach  §  89
 Abs.  2  der  Abgabenordnung  gesetzlich  normiert  wer-
 den  kann.  Insbesondere  sollte  geprüft  werden,  ob  sich
 eine  Änderung  der  Abgabenordnung  durch  Ergänzung
 des  §  89  um  einen  Absatz  3  nach  folgender  Formulie-
 rung  sowie  eine  entsprechende  Detailregelung  in  einer
 noch zu erlassenden Rechtsverordnung empfiehlt:

 „Die  Erteilung  einer  verbindlichen  Auskunft  nach
 Absatz  2  ist  gebührenpflichtig.  Das  Bundesministerium
 der  Finanzen  wird  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates  durch  Rechtsverordnung  die  Gebühren
 nach  dem  anfallenden  durchschnittlichen  Verwaltungs-
 aufwand  und  nach  den  steuerlichen  Auswirkungen
 beim  Antragsteller  zu  bemessen  und  zu  pauschalieren
 sowie  die  Voraussetzungen  zu  bestimmen,  unter  denen
 von  ihrer  Erhebung  wegen  Geringfügigkeit,  zur  Ver-
 meidung  von  Härten  oder  aus  ähnlichen  Gründen  ganz
 oder teilweise abgesehen werden kann.“

 B e g r ü n d u n g

 Durch  das  Föderalismusreform-Begleitgesetz  vom
 5.  September  2006  ist  in  §  89  Abs.  2  der  Abgabenord-
 nung  gesetzlich  normiert  worden,  dass  die  Finanzbe-
 hörden  auf  Antrag  des  Steuerpflichtigen  verbindliche
 Auskünfte  über  die  steuerliche  Beurteilung  von  be-
 stimmten,  noch  nicht  verwirklichten  Sachverhalten  er-
 teilen  können,  wenn  daran  im  Hinblick  auf  die  erheb-
 lichen  steuerlichen  Auswirkungen  ein  besonderes  Inte-
 resse des Antragstellers besteht.

 Die  Möglichkeit,  eine  verbindliche  Auskunft  zu  bean-
 tragen,  bestand  auch  schon  in  der  Vergangenheit.  Deren
 Erteilung  beruhte  jedoch  auf  einer  freiwilligen  Selbst-
 bindung  der  Verwaltung,  die  in  dem  BMF-Schreiben
 vom  29.  Dezember  2003  –  IV  A  4  –  S  0430  –  7/03  –
 geregelt  war.  Nach  der  gesetzlichen  Normierung  des
 Anspruchs  auf  Erteilung  einer  verbindlichen  Auskunft
 ist  zu  erwarten,  dass  die  Anzahl  der  Anträge  im  Hin-
 blick  auf  die  Kompliziertheit  des  Steuerrechts  stark
 ansteigen  wird.  Dies  gilt  beispielsweise  vermehrt  bei
 größeren  Investitionen,  da  insoweit  die  steuerlichen
 Auswirkungen  für  den  Antragsteller  von  besonderem
 Interesse  sind.  Die  vermehrte  Erteilung  verbindlicher
 Auskünfte  wird  bei  den  zuständigen  Finanzbehörden
 voraussichtlich  zu  einem  erheblichen  zusätzlichen  Ar-
 beitsaufwand  führen.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  die
 verbindliche  Auskunft  vor  allem  bei  Dauersachverhal-
 ten  (z.  B.  Vermietung  und  Verpachtung)  die  Finanzver-
 waltung  für  viele  Jahre  binden  kann,  ist  eine  sehr  inten-
 sive  Prüfung  unerlässlich.  Da  es  sich  um  eine  Aufgabe
 handelt,  die  nicht  mehr  im  Bereich  der  Steuerfestset-
 zung  und  -erhebung  liegt,  sondern  eine  Dienstleistung
 gegenüber  dem  Steuerpflichtigen  darstellt,  ist  es  sach-
 gerecht,  für  die  Erteilung  einer  verbindlichen  Auskunft
 nach  §  89  Abs.  2  der  Abgabenordnung  eine  Gebühr  zu
 erheben.  Die  Erhebung  von  Gebühren  für  besondere  In-
 anspruchnahme  oder  Leistungen  ist  in  §  178  der  Abga-
 benordnung  bereits  für  Behörden  der  Bundeszollver-
 waltung  geregelt  und  ist  deshalb  dem  steuerlichen
 Verfahrensrecht nicht fremd.

 Die  zu  erhebenden  Gebühren  sollten  sich  am  Verwal-
 tungsaufwand  und  an  den  steuerlichen  Auswirkungen
 beim  Antragsteller  bemessen  und  pauschaliert  werden.
 Unter  bestimmten  Umständen  sollte  von  der  Erhebung
 von  Gebühren  wegen  Geringfügigkeit,  zur  Vermeidung
 von  Härten  oder  aus  ähnlichen  Gründen  ganz  oder  teil-
 weise abgesehen werden können.

 26.  Zu  Artikel  10  Nr.  10a  –  neu  –,  15  –  neu  –  und  16  –  neu  –
 (§  172  Abs.  3  und  4,  §  348  Nr.  6  und  §  367  Abs.  2a
 bis 2c – neu – AO)
 Artikel  11 Nr.  2 Buchstabe  e
 (Artikel  97 §  18a Abs.  11 und 12 – neu – EG AO)

 a)  Artikel  10 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Nach  Nummer  10  ist  folgende  Nummer  10a
 einzufügen:

 „10a.  Dem  §  172  werden  folgende  Absätze  3
 und 4 angefügt:

 (3)  Anhängige,  außerhalb  eines  Ein-
 spruchs-  oder  Klageverfahrens  gestellte
 Anträge  auf  Aufhebung  oder  Änderung
 einer  Steuerfestsetzung,  die  eine  vom
 Gerichtshof  der  Europäischen  Gemein-
 schaften,  vom  Bundesverfassungsgericht
 oder  vom  Bundesfinanzhof  entschiedene
 Rechtsfrage  betreffen  und  denen  nach
 dem  Ausgang  des  Verfahrens  vor  diesen
 Gerichten  nicht  entsprochen  werden
 kann,  können  durch  Allgemeinverfügung
 insoweit  zurückgewiesen  werden.  §  367
 Abs.  2b Satz  2 bis 6 gilt entsprechend.
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(4)  Wurde  mit  einem  außerhalb  eines
 Einspruchs-  oder  Klageverfahrens  ge-
 stellten  Antrag  auf  Aufhebung  oder  Än-
 derung  einer  Steuerfestsetzung  die  Ver-
 fassungswidrigkeit  von  Normen  des
 Steuerrechts  gerügt,  gilt  der  Antrag  im
 Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  der  For-
 mel  der  Entscheidung  des  Bundesverfas-
 sungsgerichts  im  Bundesgesetzblatt  (§  31
 Abs.  2  des  Gesetzes  über  das  Bundesver-
 fassungsgericht)  als  zurückgewiesen,  so-
 weit  ihm  nach  dem  Ausgang  des  Verfah-
 rens  vor  dem  Bundesverfassungsgericht
 nicht  entsprochen  werden  könnte.  §  367
 Abs.  2b Satz  5 gilt entsprechend.“

 bb)  Nach  Nummer  14  sind  folgende  Nummern  15
 und 16 anzufügen:

 ,15.  In  §  348  werden  in  Nummer  5  der  Punkt
 durch  ein  Komma  ersetzt  und  folgende
 Nummer  6 angefügt:

 „6.  in den Fällen des §  172 Abs.  3 und 4.“

 16.  In  §  367  sind  nach  Absatz  2  folgende  Ab-
 sätze 2a bis 2c einzufügen:

 „(2a)  Die  Finanzbehörde  kann  vorab
 über  Teile  des  Einspruchs  entscheiden,
 wenn  dies  sachdienlich  ist.  Sie  hat  in  dieser
 Entscheidung  zu  bestimmen,  hinsichtlich
 welcher  Teile  Bestandskraft  nicht  eintreten
 soll.

 (2b)  Anhängige  Einsprüche,  die  eine
 vom  Gerichtshof  der  Europäischen  Ge-
 meinschaften,  vom  Bundesverfassungsge-
 richt  oder  vom  Bundesfinanzhof  entschie-
 dene  Rechtsfrage  betreffen  und  denen  nach
 dem  Ausgang  des  Verfahrens  vor  diesen
 Gerichten  nicht  abgeholfen  werden  kann,
 können  durch  Allgemeinverfügung  inso-
 weit  zurückgewiesen  werden.  Sachlich  zu-
 ständig  für  den  Erlass  der  Allgemeinver-
 fügung  ist  die  oberste  Finanzbehörde.  Die
 Allgemeinverfügung  ist  im  Bundessteuer-
 blatt  und  auf  den  Internetseiten  des  Bun-
 desministeriums  der  Finanzen  zu  veröffent-
 lichen.  Sie  gilt  am  Tag  nach  der  Heraus-
 gabe  des  Bundessteuerblattes,  in  dem  sie
 veröffentlicht  wird,  als  bekannt  gegeben.
 Abweichend  von  §  47  Abs.  1  der  Finanz-
 gerichtsordnung  endet  die  Klagefrist  mit
 Ablauf  eines  Jahres  nach  dem  Tag  der  Be-
 kanntgabe.  §  63  Abs.  1  Nr.  1  der  Finanzge-
 richtsordnung  gilt  auch,  soweit  ein  Ein-
 spruch  durch  eine  Allgemeinverfügung
 nach Satz  1 zurückgewiesen wurde.

 (2c)  Wurde  mit  einem  Einspruch  die
 Verfassungswidrigkeit  von  Normen  des
 Steuerrechts  gerügt,  gilt  der  Einspruch  im
 Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  der  Formel
 der  Entscheidung  des  Bundesverfassungs-
 gerichts  im  Bundesgesetzblatt  (§  31  Abs.  2
 des  Gesetzes  über  das  Bundesverfassungs-

 gericht)  ohne  Einspruchsentscheidung  als
 zurückgewiesen,  soweit  er  nach  dem  Aus-
 gang  des  Verfahrens  vor  dem  Bundesver-
 fassungsgericht  als  unbegründet  abzuwei-
 sen  wäre.  Abweichend  von  §  47  Abs.  1  und
 §  55  der  Finanzgerichtsordnung  endet  die
 Klagefrist  mit  Ablauf  eines  Jahres  nach
 dem  Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  gemäß
 Satz  1.“‘

 b)  In  Artikel  11  Nr.  2  ist  Buchstabe  e  wie  folgt  zu  fas-
 sen:

 ,e)  Dem  §  18a  werden  folgende  Absätze  11  und  12
 angefügt:

 „(11) … (wie Regierungsentwurf)

 (12)  §  172  Abs.  3  und  4  und  §  367  Abs.  2b
 und  2c  der  Abgabenordnung  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  Nr.  und  …  des  Gesetzes  vom
 (BGBl.  I  S.  )  gelten  auch,  soweit  Aufhebungs-
 oder  Änderungsanträge  oder  Einsprüche  vor
 dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  gestellt  oder
 eingelegt  wurden  und  die  Allgemeinverfügung
 in  den  Fällen  des  §  172  Abs.  3  oder  §  367
 Abs.  2b  der  Abgabenordnung  nach  dem  Inkraft-
 treten  dieses  Gesetzes  im  Bundessteuerblatt  und
 auf  den  Internetseiten  des  Bundesministeriums
 der  Finanzen  veröffentlicht  wird  oder  die  For-
 mel  der  Entscheidung  des  Bundesverfassungs-
 gerichts  in  den  Fällen  des  §  172  Abs.  4  oder
 §  367  Abs.  2c  der  Abgabenordnung  nach  dem
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  im  Bundesgesetz-
 blatt veröffentlicht wird.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Artikel  10  (Änderung der Abgabenordnung)

 Durch  den  Verzicht  auf  eine  förmliche  Entscheidung  in
 Massenrechtsbehelfsfällen  nach  der  Entscheidung  eines
 obersten  Gerichts  wird  Verwaltungsaufwand  in  erheb-
 lichem  Umfang  vermieden.  Der  Änderungsvorschlag
 ist  daher  auch  in  erheblichem  Maße  zum  Bürokratie-
 abbau geeignet.

 Zu Nummer  10a  (§  172 Abs.  3 und 4 – neu –)

 Analog  §  367  Abs.  2b  und  2c  –  neu  –  AO  sollen  auch
 unbegründete,  außerhalb  eines  Rechtsbehelfsverfahrens
 gestellte  Anträge  auf  Aufhebung  oder  Änderung  einer
 Steuerfestsetzung  nach  einer  höchstrichterlichen  Klä-
 rung  der  im  Antrag  aufgeworfenen  Rechtsfrage  ratio-
 nell abgewickelt werden können.

 Zu Nummer  15  (§  348 Nr.  6 – neu –)

 Der  Ausschluss  des  Einspruchs  in  Fällen,  in  denen  au-
 ßerhalb  eines  Einspruchs-  oder  Klageverfahrens  ge-
 stellte  Anträge  durch  Allgemeinverfügung  nach  §  172
 Abs.  3  –  neu  –  AO  oder  durch  Zurückweisungsfiktion
 nach  §  172  Abs.  4  –  neu  –  AO  erledigt  wurden,  soll
 ebenfalls  zur  rationelleren  Abwicklung  von  Massen-
 rechtsbehelfsfällen  dienen.  Es  würde  dem  Sinn  und
 Zweck  der  vorgenannten  Regelungen  entgegenstehen,
 wenn  über  die  Rechtsfrage  erneut  im  Rahmen  eines
 Einspruchsverfahrens  entschieden  werden  müsste.  Der
 Rechtsweggarantie  wird  durch  die  Klagemöglichkeit
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mit  einer  auf  ein  Jahr  verlängerten  Klagefrist  hinrei-
 chend Rechnung getragen.

 Zu Nummer  16  (§  367 Abs.  2a bis 2c – neu –)

 Der  neue  Absatz  2a  soll  es  den  Finanzbehörden  ermög-
 lichen,  in  einer  förmlichen  Einspruchsentscheidung  zu-
 nächst  nur  über  Teile  des  Einspruchs  zu  befinden.  Dies
 ist  insbesondere  dann  sinnvoll,  wenn  ein  Teil  des  Ein-
 spruchs  entscheidungsreif  ist,  während  über  einen  an-
 deren  Teil  des  Einspruchs  zunächst  nicht  entschieden
 werden  sollte,  weil  beispielsweise  eine  vom  Ein-
 spruchsführer  aufgeworfene  Rechtsfrage  Gegenstand
 eines  beim  Bundesfinanzhof  anhängigen  Verfahrens  ist
 und  nach  einer  Entscheidung  des  Bundesfinanzhofs
 eine  einvernehmliche  Erledigung  des  Rechtsstreits  er-
 wartet  werden  kann.  Die  Regelung  ermöglicht  es,  dass
 der  Steuerpflichtige  hinsichtlich  des  entscheidungsrei-
 fen  Teils  seines  Einspruchsbegehrens  ggf.  schnelleren
 gerichtlichen  Rechtsschutz  erlangen  kann.  Angesichts
 einer  sich  unablässig  ändernden  Rechtslage  liegt  es  so-
 wohl  im  Interesse  der  Steuerpflichtigen  als  auch  im  In-
 teresse  der  Finanzverwaltung,  wenn  über  entschei-
 dungsreife  Teile  zeitnah  entschieden  wird  und  nicht
 ggf.  erst  nach  Ablauf  mehrerer  Jahre,  wenn  möglicher-
 weise  längst  überholte  rechtliche  Vorschriften  anzu-
 wenden  wären  und  erforderliche  Nachweise  ggf.  nicht
 mehr  beigebracht  werden  können.  Durch  die  Verpflich-
 tung  der  Finanzbehörde,  in  der  Teil-Einspruchsent-
 scheidung  ausdrücklich  zu  bestimmen,  hinsichtlich
 welcher  Teile  Bestandskraft  nicht  eintritt,  wird  Klarheit
 darüber  geschaffen,  inwieweit  der  Steuerfall  „offen“
 bleibt.

 Ob  die  Finanzbehörde  von  der  Möglichkeit  einer  Teil-
 Einspruchsentscheidung  Gebrauch  macht,  steht  in
 ihrem  Ermessen.  Der  Erlass  einer  Teil-Einspruchsent-
 scheidung muss aber sachdienlich sein.

 Der  Erlass  einer  Teil-Einspruchsentscheidung  hat  nicht
 zur  Folge,  dass  stets  noch  eine  „End-Einspruchsent-
 scheidung“  ergehen  muss.  Das  Einspruchsverfahren
 kann  beispielsweise  auch  dadurch  abgeschlossen  wer-
 den,  dass  die  Finanzbehörde  dem  Einspruch  hinsicht-
 lich  der  zunächst  „offen“  gebliebenen  Frage  abhilft,  der
 Steuerpflichtige  seinen  Einspruch  zurücknimmt  oder
 nach  dem  neuen  Absatz  2c  eine  Einspruchsentschei-
 dung fingiert wird.

 Mit  dem  neuen  Absatz  2b  soll  den  obersten  Finanzbe-
 hörden  die  Möglichkeit  eingeräumt  werden,  durch  eine
 Allgemeinverfügung  (§  118  Satz  2  AO)  Einsprüche,  die
 eine  vom  Gerichtshof  der  Europäischen  Gemeinschaf-
 ten,  vom  Bundesverfassungsgericht  oder  vom  Bundes-
 finanzhof  entschiedene  Rechtsfrage  betreffen,  insoweit
 zurückzuweisen.  Der  Einspruchsführer  wird  in  diesen
 Fällen  wegen  der  höchstrichterlichen  Klärung  in  der
 Regel  kein  Interesse  mehr  daran  haben,  dass  über  sei-
 nen  Rechtsbehelf  förmlich  entschieden  wird.  Für  die
 Finanzbehörde  bedeutet  der  Erlass  einer  Einspruchsent-
 scheidung  (§§  366,  367  AO)  bei  dieser  Sachlage  eine
 unnötige  und  überflüssige  Belastung.  Die  Finanzämter
 sind  nicht  in  der  Lage,  „Masseneinsprüche“  auf  diesem
 Wege  zu  bewältigen.  Im  Gegensatz  zu  §  363  Abs.  2
 Satz  2  AO  ist  es  für  eine  Zurückweisung  der  Einsprü-
 che  durch  Allgemeinverfügung  nicht  erforderlich,  dass

 die  Steuerpflichtigen  sich  in  ihren  Einsprüchen  auf  das
 Verfahren  vor  dem  Gerichtshof  der  Europäischen  Ge-
 meinschaften,  dem  Bundesverfassungsgericht  oder  dem
 Bundesfinanzhof  gestützt  haben.  Ob  die  oberste
 Finanzbehörde  eine  Allgemeinverfügung  erlässt,  steht
 in  ihrem  Ermessen.  Sie  wird  von  der  Möglichkeit  einer
 Allgemeinverfügung  nur  in  den  vorgenannten  „Mas-
 senfällen“  Gebrauch  machen.  Neben  der  Veröffent-
 lichung  im  Bundessteuerblatt  und  auf  den  Internetseiten
 des  Bundesministeriums  der  Finanzen  kann  es  ange-
 zeigt  sein,  die  Allgemeinverfügung  auch  durch  Presse-
 mitteilungen  und  durch  Aushänge  in  den  Finanzbehör-
 den der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

 Der  Rechtsweggarantie  wird  durch  die  Klagemöglich-
 keit  mit  einer  auf  ein  Jahr  verlängerten  Klagefrist  hin-
 reichend  Rechnung  getragen.  Satz  6  stellt  klar,  dass
 eine  Klage  auch  dann  gegen  die  Finanzbehörde,  die  den
 mit  dem  Einspruch  angegriffenen  Verwaltungsakt  erlas-
 sen  hat,  und  nicht  gegen  die  oberste  Finanzbehörde  zu
 richten  ist,  wenn  der  Steuerpflichtige  die  durch  All-
 gemeinverfügung  angeordnete  Zurückweisung  seines
 Einspruchs angreift.

 Wurde  der  Einspruch  auch  wegen  anderer  Fragen  ein-
 gelegt,  wird  er  insoweit  von  der  Zurückweisung  durch
 Allgemeinverfügung  nicht  erfasst.  Das  Einspruchsver-
 fahren  bleibt  somit  weiterhin  anhängig.  Über  die
 Rechtsfrage,  die  Gegenstand  der  Allgemeinverfügung
 war,  kann  in  einer  eventuell  notwendig  werdenden  Ein-
 spruchsentscheidung  nicht  erneut  entschieden  werden.
 Zu  berücksichtigen  ist  dann,  dass  für  eine  Klage  nach
 einer  Zurückweisung  durch  Allgemeinverfügung  und
 für  eine  Klage  nach  Erlass  einer  Einspruchsentschei-
 dung  durch  die  örtlich  zuständige  Finanzbehörde  unter-
 schiedliche Fristen gelten.

 Der  neue  Absatz  2c  fingiert  die  Zurückweisung  eines
 Einspruchs,  wenn  und  soweit  der  Einspruch  auf  ein
 beim  Bundesverfassungsgericht  anhängiges  Verfahren
 gestützt  wird  und  nach  dem  Ausgang  dieses  Gerichts-
 verfahrens  der  Einspruch  als  unbegründet  abzuweisen
 wäre.  Auch  in  diesen  Fällen  wird  der  Einspruchsführer
 wegen  der  höchstrichterlichen  Klärung  in  der  Regel
 kein  Interesse  mehr  daran  haben,  dass  über  seinen
 Rechtsbehelf  förmlich  entschieden  wird.  Der  Rechts-
 weggarantie  wird  durch  die  Klagemöglichkeit  mit  einer
 auf  ein  Jahr  verlängerten  Klagefrist  hinreichend  Rech-
 nung getragen.

 Voraussetzung  für  die  Zurückweisungsfiktion  ist,  dass
 das  Bundesverfassungsgericht  mit  Gesetzeskraft  festge-
 stellt  hat,  dass  die  mit  dem  Einspruch  angegriffene
 Norm  mit  dem  Grundgesetz  vereinbar  ist  und  dass  das
 Bundesministerium  der  Justiz  die  Entscheidungsformel
 im  Bundesgesetzblatt  veröffentlicht  hat.  Nicht  erforder-
 lich  ist,  dass  das  Verfahren  vor  dem  Bundesverfas-
 sungsgericht  bereits  im  Zeitpunkt  der  Einspruchseinle-
 gung  anhängig  war.  Die  Einsprüche  gelten  aber  nicht
 als  zurückgewiesen,  wenn  der  Bundesfinanzhof  die
 Verfassungsmäßigkeit  einer  Steuerrechtsnorm  bestätigt
 hat  oder  wenn  ein  Vorlagebeschluss  eines  Gerichts  oder
 eine  Verfassungsbeschwerde  wegen  Unzulässigkeit
 nicht  zu  einer  Sachentscheidung  des  Bundesverfas-
 sungsgerichts führt.
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Ist  §  367  Abs.  2c  –  neu  –  AO  anwendbar  und  wurde  der
 Einspruch  auch  wegen  anderer  Fragen  eingelegt,  wird
 der  Einspruch  insoweit  von  der  Zurückweisungsfiktion
 nicht erfasst und bleibt insoweit weiterhin anhängig.

 Zu Artikel  11  (Änderung  des  Einführungsgesetzes
 zur Abgabenordnung)

 Die  Vorschrift  enthält  die  Anwendungsregelungen  zu
 §  172  Abs.  3  und  4  –  neu  –  AO  (Artikel  10  Nr.  10a)  so-
 wie  zu  §  367  Abs.  2b  und  2c  –  neu  –  AO  (Artikel  10
 Nr.  16).

 27.  Zu Artikel  10 Nr.  13  (§  251 AO)

 Artikel  10 Nr.  13 ist wie folgt zu fassen:

 ,13.  §  251 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Macht  die  Finanzbehörde  im  Insolvenz-
 verfahren  einen  Anspruch  aus  dem  Steuer-
 schuldverhältnis  oder  aus  einer  Entrichtungs-
 verpflichtung  als  Insolvenzforderung  geltend,
 so  stellt  sie  erforderlichenfalls  die  Insolvenzfor-
 derung  durch  schriftlichen  Verwaltungsakt  ins-
 besondere  durch  Steuer-  oder  Haftungsbescheid
 ohne  Leistungsgebot  fest.  Ist  für  den  die  Insol-
 venzforderung  feststellenden  Steuerbescheid
 ein  Grundlagenbescheid  von  Belang,  so  erlässt
 die  zuständige  Finanzbehörde  erforderlichen-
 falls den Grundlagenbescheid.“

 b)  Nach  Absatz  3  wird  folgender  Absatz  4  ange-
 fügt:

 „(4) … (wie Regierungsentwurf)“‘*))

 B e g r ü n d u n g

 Durch  die  Änderung  soll  gesetzlich  festgeschrieben
 werden,  dass  die  Feststellung  der  bestrittenen  Insol-
 venzforderung  durch  Verwaltungsakt  gemäß  §  185
 Satz  1  letzter  Halbsatz  InsO  im  Anwendungsbereich
 der  Abgabenordnung  durch  Steuerbescheid  ohne  Leis-
 tungsgebot  erfolgt.  Das  Steuerfestsetzungsverfahren  ist
 durch  §  240  ZPO  analog  aufgrund  der  Eröffnung  des
 Insolvenzverfahrens unterbrochen.

 Ist  ein  Steuerbescheid  vor  Eröffnung  des  Insolvenzver-
 fahrens  ergangen,  der  noch  nicht  bestandskräftig  oder
 bereits  angefochten  ist,  wird  im  Bestreitensfall  dieses
 Besteuerungsverfahren  wieder  aufgenommen,  indem
 der  Bestreitende  Einspruch  einlegt  oder  das  unterbro-
 chene  Rechtsbehelfsverfahren  wieder  aufnimmt.  Die
 Einspruchsentscheidung ergeht ohne Leistungsgebot.

 Ist  dagegen  noch  kein  Steuerbescheid  ergangen,  musste
 bisher  die  Insolvenzforderung  statt  durch  Steuerbe-
 scheid  ohne  Leistungsgebot  durch  separaten  Feststel-
 lungsbescheid  festgestellt  werden.  Feststellungsbe-
 scheide  nach  §  251  Abs.  3  AO  werden  jedoch  nach  den
 §§  130,  131  AO  geändert,  während  Steuerbescheide
 nach  §  172  ff.  AO  korrigiert  werden.  Bei  der  Be-
 endigung  des  Insolvenzverfahrens  ohne  Restschuldbe-
 freiung  kann  es  zu  Konkurrenzproblemen  zwischen

 Steuerfeststellung  und  dann  ggf.  wieder  möglicher
 Steuerfestsetzung  kommen.  Nach  der  Konzeption  des
 §  185  Satz  1  letzter  Halbsatz  InsO,  der  die  Feststellung
 durch  Verwaltungsakt  vorsieht,  ist  die  bisherige  Verfah-
 rensteilung  in  der  Abgabenordnung  nicht  erforderlich.
 Wichtig  ist  nur,  dass  der  Verwaltungsakt  sich  auf  die
 Feststellung  beschränkt  und  kein  Leistungsgebot  für  In-
 solvenzforderungen  gegenüber  der  Masse  ausspricht.
 Dieses  Ergebnis  ist  durch  einen  Steuerbescheid  (§  155
 Abs.  1  AO),  der  sich  auf  die  Festsetzung  der  korrekten
 Steuer  beschränkt  und  nicht  mit  einem  Leistungsgebot
 (§  254  Abs.  1  Satz  1  AO)  verbunden  wird,  viel  effekti-
 ver  erreichbar,  ohne  dass  zwei  Verfahrensarten  prakti-
 ziert  werden  müssen.  Zugleich  wird  die  Zulässigkeit
 des  Ergehens  von  Feststellungsbescheiden  (§  179  ff.
 AO)  und  Steuermessbescheiden  (§  184  AO)  gesetzlich
 festgeschrieben.  Die  bisherige  Rechtsprechung  des
 BFH zu diesem Thema wird dadurch hinfällig.

 Der  bloße  Eintritt  der  Fälligkeit  der  Steuerforderung
 gemäß  §  220  Abs.  2  Satz  2  AO  ist  dabei  unschädlich,
 schließlich  gelten  gemäß  §  41  Abs.  1  InsO  selbst  nicht
 fällige Insolvenzforderungen als fällig.

 28.  Zu Artikel  10 Nr.  13  (§  251 Abs.  4 AO)

 In  Artikel  10  Nr.  13  sind  in  §  251  Abs.  4  nach  dem
 Wort  „Steuerschuldverhältnis“  die  Wörter  „oder  einer
 Entrichtungspflicht“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Formulierung  im  Gesetzentwurf  der  Bundesregie-
 rung  ist  um  die  Verbindlichkeiten  aus  einer  Entrich-
 tungspflicht  zu  ergänzen,  da  der  Entrichtungsanspruch
 hinsichtlich  der  Abzugssteuern  keinen  Anspruch  aus
 dem  Steuerschuldverhältnis  darstellt  (vgl.  BFH-Urteil
 vom  24.  März  1998,  I  R  120/97).  Darunter  fällt  die
 Lohnsteuerabführung.

 Da  das  Insolvenzgeld  gemäß  §  183  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1
 SGB  III  nur  für  drei  Monate  vor  Insolvenzeröffnung  im
 Falle  der  Nichtzahlung  der  Löhne  gezahlt  wird  und  der
 Zeitraum  der  vorläufigen  Insolvenz  in  der  Regel  länger
 als  drei  Monate  andauert  und  eine  Lohnzahlung  erfolgt,
 ist  eine  Einbeziehung  der  einbehaltenen  Lohnsteuer  in
 die  Neuregelung  geboten.  Dies  stellt  gleichfalls  keine
 Gläubigerbevorzugung  dar,  da  der  Entrichtungsgläubi-
 ger  keine  Wahl  bezüglich  des  Entrichtungspflichtigen
 hat.  Die  Wertungen  zur  Umsatzsteuer  in  der  Gesetzes-
 begründung  zu  Artikel  10  Nummer  13  gelten  für  die
 Lohnsteuerabführung gleichermaßen.

 29.  Zu Artikel  18 Nr.  2 Buchstabe  c
 (§  145 Abs.  3 Satz  3 und 4 BewG)

 In  Artikel  18  Nr.  2  Buchstabe  c  sind  in  §  145  Abs.  3  die
 Sätze 3 und 4 wie folgt zu fassen:

 „Bei  der  Wertermittlung  ist  der  zum  Besteuerungszeit-
 punkt  aktuelle  Bodenrichtwert  anzusetzen.  Ist  ein  Bo-
 denrichtwert  vom  Gutachterausschuss  nicht  ermittelt
 worden,  ist  der  Bodenwert  aus  den  Werten  vergleichba-
 rer  Flächen  abzuleiten  und  um  20  Prozent  zu  ermäßi-
 gen.“ *)  vorbehaltlich Ziffer  28
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B e g r ü n d u n g

 Die  Bodenrichtwerte  werden  vom  Gutachterausschuss
 ermittelt;  sie  sind  nach  derzeitiger  Rechtslage  unver-
 bindlich  und  werden  nicht  begründet.  Der  Gesetzentwurf
 geht  von  einer  Feststellung  der  Bodenrichtwerte  aus.
 Feststellungen  oder  Festsetzungen  von  Bodenrichtwer-
 ten  könnten  als  Verwaltungsakte  qualifiziert  werden.  Die
 Bodenrichtwertermittlung  wäre  gesondert  anfechtbar,
 auch  müssten  die  Bodenrichtwerte  künftig  begründet
 werden.

 Mit  der  Änderung  soll  klargestellt  werden,  dass  es  bei
 der  bisher  geltenden  Rechtslage  bleibt,  die  Ermittlung
 der  Bodenrichtwerte  mithin  keinen  Verwaltungsakt  dar-
 stellt.

 Nach  der  Formulierung  des  Gesetzentwurfes  dürften
 vom  Gutachterausschuss  fakultativ  ermittelte  Boden-
 richtwerte  für  Nicht-Baulandflächen  zukünftig  nicht
 mehr verwendet werden.

 Mit  der  Änderung  soll  die  bisherige  Praxis  beibehalten
 werden.

 Gegenäußerung der Bundesregierung

 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zur  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zum  Entwurf  eines  Jahressteuergesetzes  2007
 (JStG 2007) wie folgt:

 Zu Nummer 1  (Artikel  1  Nr.  1a  –  neu  –,  Artikel  4  Nr.  1a
 – neu –  und Artikel  5 Nr.  1)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Die  Bundesregierung  ist  der  Auffassung,  dass  die  Frage  der
 Besteuerung  der  Energieerzeugung  unter  Nutzung  erneuer-
 barer  Energien  im  Bereich  des  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  zustehenden  Anteils  am  Festlandsockel  nicht  in  die-
 sem,  sondern  in  einem  künftigen  Steuergesetz  aufgegriffen
 werden  soll,  weil  die  wirtschaftlichen  Auswirkungen  dieses
 Vorschlags  auf  die  Entwicklung  der  erneuerbaren  Energien
 und  insbesondere  kurz-  und  mittelfristig  der  Offshore-
 Windenergie  noch  nicht  abschließend  bewertet  werden  kön-
 nen.

 Zu  Nummer  2  (Artikel  1 Nr.  2)

 Die  Bundesregierung  wird  der  Bitte  um  Prüfung  entspre-
 chen.

 Zu  Nummer  3  (Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  b  und  Nr.  40
 Buchstabe a)

 Die  Bundesregierung  wird  der  Bitte  um  Prüfung  entspre-
 chen.

 Zu  Nummer  4  (Artikel  1 Nr.  2 Buchstabe  e)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Die  Regelung  ist  nicht  erforderlich,  weil  es  sich  bei  der
 Auslagerung  von  auf  Direktzusagen  beruhenden  Pensions-
 verpflichtungen  durch  den  Arbeitgeber  auf  eine  (konzern-
 eigene)  Pensionsgesellschaft  nicht  um  einen  aus  der  Sicht
 des  Arbeitnehmers  steuerlich  relevanten  Vorgang  handelt
 (kein  Arbeitslohn).  Weder  beim  Schuldbeitritt  noch  bei
 der  Ausgliederung  liegt  ein  Schuldnerwechsel  i.  S.  d.  §  4

 BetrAVG  vor  (zur  Ausgliederung  s.  Bundesarbeitsgericht
 vom  22.  Februar  2005,  3  AZR  499/03  (A),  DB  2005,
 S.  954).  Es  kommt  in  beiden  Fällen  –  anders  als  regelmäßig
 bei  den  so  genannten  CTA-Modellen  und  beispielsweise  im
 Fall  der  Umstellung  der  Direktzusage  auf  eine  Direktversi-
 cherung  –  nicht  zu  einem  Wechsel  des  Durchführungswegs
 (weiterhin  interner  Durchführungsweg)  und  damit  auch
 nicht  zu  einem  Wechsel  im  System  der  Besteuerung  der  spä-
 teren  Versorgungsleistungen.  Für  den  Schuldnerwechsel
 vertritt  die  Finanzverwaltung  im  BMF-Schreiben  vom
 17.  November  2004  (betreffend  die  steuerliche  Förderung
 der  privaten  Altersvorsorge  und  betrieblichen  Altersversor-
 gung,  BStBl.  I  S.  1065,  Rz.  190)  bereits  die  Auffassung,
 dass  die  Übernahme  einer  Direktzusage  durch  den  neuen
 Arbeitgeber  für  den  Arbeitnehmer  zu  keinem  steuerpflichti-
 gen  Vorgang  führt.  Dann  kann  nichts  anderes  gelten,  wenn
 der  bisherige  Arbeitgeber  Schuldner  bleibt  und  nur  ein  wei-
 terer Schuldner (verbundenes Unternehmen) hinzutritt.

 Zu  Nummer  5  (Artikel  1 Nr.  3a – neu –)

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  inhaltlichen  Zielsetzung
 des Antrags zu.

 Allerdings  erscheint  der  konkrete  Regelungsansatz,  d.  h.  die
 Aufnahme  einer  speziellen  Änderungsnorm  in  §  4a  EStG
 weder  erforderlich,  noch  sachgerecht.  Eine  derartige  Ände-
 rungsvorschrift  würde  dem  Grundsatz  des  Bilanzzusam-
 menhangs widersprechen.

 Die  zusätzliche  Änderungsnorm  würde  zu  nicht  unerheb-
 lichem  Mehraufwand  für  die  Finanzverwaltung  führen.
 Denkbar  sind  Fälle,  in  denen  zwar  die  Steuerfestsetzung  für
 den  ersten  betroffenen  Veranlagungszeitraum  noch  änderbar
 ist,  nicht  aber  die  Steuerfestsetzung  für  den  zweiten  Veran-
 lagungszeitraum.  Anlässlich  der  „punktuellen“  Änderung
 der  Steuerfestsetzung  für  den  zweiten  Veranlagungszeit-
 raum  müssten  dann  nach  §  177  AO  auch  gegenläufige  Feh-
 ler der Steuerfestsetzung saldierend berichtigt werden.

 Daher  sollte,  den  gleichen  Regelungszweck  verfolgend,  sich
 aber  besser  in  das  System  der  Einkommensteuer  einfügend,
 die  Möglichkeit  zur  Bilanzberichtigung  nach  §  4  Abs.  2
 EStG  davon  abhängig  gemacht  werden,  dass  alle  Steuerfest-
 setzungen,  auf  die  sich  die  Bilanzberichtigung  auswirken
 würde,  verfahrensrechtlich  noch  änderbar  sind.  Die  Bundes-
 regierung  schlägt  daher  eine  Änderung  des  §  4  Abs.  2  Satz  1
 EStG mit folgender Formulierung vor:

 „Der  Steuerpflichtige  darf  die  Vermögensübersicht  (Bilanz)
 auch  nach  ihrer  Einreichung  beim  Finanzamt  ändern,  soweit
 sie  den  Grundsätzen  ordnungsmäßiger  Buchführung  unter
 Befolgung  der  Vorschriften  dieses  Gesetzes  nicht  entspricht;
 diese  Änderung  ist  nicht  zulässig,  wenn  die  Vermögens-
 übersicht  (Bilanz)  einer  Steuerfestsetzung  zugrunde  liegt,
 die nicht mehr aufgehoben oder geändert werden kann.“

 Zu Nummer  6  (Artikel  1 Nr.  5a – neu –)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab.

 Der  Bundesrat  begründet  diesen  Vorschlag  mit  dem  BFH-
 Urteil  vom  17.  Mai  2006,  X  R  43/03,  nach  dem  eine  Son-
 derabschreibung  nach  §  7g  Abs.  1  EStG  bereits  für  im  Jahr
 der  Betriebseröffnung  angeschaffte  oder  hergestellte  be-
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günstigte  Wirtschaftsgüter  auch  ohne  vorherige  Rücklagen-
 bildung in Anspruch genommen werden kann.

 §  7g  Abs.  2  Nr.  3  EStG  sieht  dagegen  –  mit  der  Ausnahme
 für  Existenzgründer  im  Sinne  des  §  7g  Abs.  7  EStG  für  das
 Jahr  der  Betriebseröffnung  –  die  Bildung  einer  Rücklage  als
 Voraussetzung  für  die  Inanspruchnahme  der  Sonderab-
 schreibungen  vor,  unabhängig  davon,  ob  die  Anschaffung
 und  Herstellung  der  Wirtschaftsgüter  im  Gründungsjahr
 oder  später  erfolgt.  Im  Rahmen  des  Steuerentlastungsgeset-
 zes  1999/2000/2002  vom  24.  März  1999  (BGBl.  I  S.  402)
 hatte  die  Förderung  nach  §  7g  Abs.  1  EStG  diese  deutliche
 Einschränkung  erfahren,  wobei  die  Ausnahmeregelung  für
 Existenzgründer  durch  das  Kleinunternehmerförderungsge-
 setz  vom  31.  Juli  2003  (BGBl.  I  S.  1550)  eingefügt  wurde.
 Die  generelle  Möglichkeit,  Sonderabschreibungen  vorzu-
 nehmen, war damit entfallen.

 Der  Vorschlag  des  Bundesrats  macht  diese  Entscheidung
 vollständig  rückgängig  und  geht  weit  über  den  vom  BFH
 entschiedenen  Fall  hinaus.  Nach  dem  Vorschlag  des  Bun-
 desrats  ist  zukünftig  nicht  nur  bei  Betriebsneugründungen
 und  Existenzgründern,  sondern  bei  allen  Betrieben  die  Son-
 derabschreibung  nicht  mehr  von  der  Bildung  einer  Rücklage
 abhängig.  Damit  würde  ein  neuer  Subventionstatbestand  ge-
 schaffen,  was  nicht  Sinn  und  Zweck  des  Jahressteuergeset-
 zes  2007  ist.  Zudem  steht  §  7g  EStG  im  Rahmen  der  Über-
 legungen  zur  Unternehmensteuerreform  insgesamt  auf  dem
 Prüfstand.  Eine  vorzeitige  Änderung  des  Gesetzes  erscheint
 daher auch aus diesem Grund nicht angezeigt.

 Zu Nummer  7  (Artikel  1 Nr.  6)

 Die  Bundesregierung  hat  keine  Bedenken,  die  vom  Bundes-
 rat vorgeschlagene Ergänzung aufzugreifen.

 Sie  ist  jedoch  der  Auffassung,  bei  Flugstrecken  sollte  aus
 Vereinfachungsgründen  eine  Aufteilung  der  Aufwendungen
 unterbleiben.  Hier  kann  typisierend  davon  ausgegangen
 werden,  dass  zum  Ausschluss  von  20  Entfernungskilome-
 tern  bereits  An-  und  Abfahrtsstrecke  zum  Flughafen  ausrei-
 chen.

 Zu Nummer  8  (Artikel  1 Nr.  7 Buchstabe  c)

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  inhaltlichen  Zielsetzung
 der  Prüfbitte  dem  Grunde  nach  zu.  Allerdings  ist  eine  Ver-
 einfachung  der  Günstigerprüfung,  bei  der  Schlechterstel-
 lungen  ausgeschlossen  und  die  bestehenden  fiskalischen
 Rahmenbedingungen  berücksichtigt  werden,  aus  Sicht  der
 Bundesregierung nicht möglich.

 Die  in  dem  Gesetzentwurf  vorgesehene  Regelung  führt  zu
 einer  verbesserten  Berücksichtigung  der  Beiträge  zugunsten
 einer  Basisrentenversicherung  im  Rahmen  des  Sonderaus-
 gabenabzugs.  Die  Regelung  stellt  sicher,  dass  die  zusätzlich
 geleisteten  Beiträge  für  eine  Basisrentenversicherung  im-
 mer  mit  mindestens  der  für  das  jeweilige  Beitragsjahr  gel-
 tenden  Berücksichtigungsquote  steuermindernd  angesetzt
 werden  können.  Außerdem  werden  Schlechterstellungen
 von  Steuerpflichtigen  in  Bezug  auf  das  als  Sonderausgaben
 anzusetzende  Abzugsvolumen  von  Vorsorgeaufwendungen
 gegenüber dem geltenden Recht vermieden.

 Zu Nummer  9  (Artikel  1 Nr.  12 und Nr.  40 Buchstabe  h)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Es  trifft  zwar  zu,  dass  derzeit  die  VBL-Sanierungsgelder
 nicht  besteuert  werden;  dies  sollte  insbesondere  die  Um-
 stellung  des  Gesamtversorgungssystems  auf  das  Versor-
 gungspunktemodell  erleichtern.  Bei  einer  gesetzlichen
 Neuregelung  der  Sonderzahlungen  kann  eine  solche  diffe-
 renzierende  Behandlung  aber  aus  verfassungsrechtlichen
 Gründen  (Gleichbehandlung)  nicht  aufrechterhalten  wer-
 den.  Alle  Zahlungen  in  das  umlagefinanzierte  System
 sichern  die  Versorgung  der  dort  versicherten  Arbeitnehmer
 gleichermaßen.  Sie  sind  daher  steuerlich  gleich  zu  behan-
 deln.  Damit  wäre  nicht  vereinbar,  alle  anderen  Sonderzah-
 lungen  (also  z.  B.  auch  die  Gegenwertzahlungen  an  die
 VBL)  als  steuerpflichtigen  Arbeitslohn  zu  regeln  und  der
 Pflicht  zur  Lohnsteuerpauschalierung  durch  den  Arbeitge-
 ber  zu  unterwerfen,  aber  die  Sanierungsgelder  an  die  VBL
 auszunehmen,  obwohl  sie  im  Ergebnis  ebenfalls  der  Aus-
 finanzierung  der  zum  Zeitpunkt  der  Systemumstellung  be-
 stehenden  Versorgungsverpflichtungen  oder  -anwartschaf-
 ten  dienen.  Unterschiedliche  Auswirkungen  in  den  Staats-
 haushalten  oder  tarifvertragliche  Regelungen  (über  die
 Übergangsregelung  hinaus)  stellen  keine  verfassungsrecht-
 lich ausreichenden Differenzierungsgründe dar.

 Zu Nummer 10  (Artikel  1  Nr.  13  Buchstabe  a  und  Nr.  40
 Buchstabe i)

 Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.

 Er  führt  zu  sachlich  nicht  gerechtfertigten  Steuerminderein-
 nahmen.  In  der  bisherigen  Gesetzesformulierung  des  §  20
 Abs.  1  Nr.  6  EStG  wurde  bewusst  zwischen  Rentenver-
 sicherungen  und  Kapitalversicherungen  unterschieden.  Bei
 Leibrentenzahlungen  aus  Rentenversicherungen  bleiben  die
 während  der  Ansparphase  des  Versicherungsproduktes  ent-
 standenen  Erträge  unbesteuert.  Die  Ertragsanteilsbesteue-
 rung  bei  Leibrenten  erfasst  nur  die  Zinserträge,  die  aufgrund
 der  zeitlich  gestreckten  Leistung  in  der  Auszahlungsphase
 entstehen.  Diese  steuerliche  Privilegierung  einer  Renten-
 versicherung  ist  nur  gerechtfertigt,  wenn  bereits  bei  Ver-
 tragsabschluss  eine  lebenslange  Versorgung  des  Steuer-
 pflichtigen  sichergestellt  wird.  Dies  trifft  auf  eine  Kapital-
 versicherung  mit  Rentenwahlrecht  nicht  zu.  Bei  einer
 Kapitalversicherung  mit  Rentenwahlrecht  wird  dem  Be-
 zugsberechtigten  nur  eine  Kapitalleistung  im  Erlebens-  oder
 Todesfall  zugesichert.  Erst  im  Erlebensfall,  also  bei  Ablauf
 der  Versicherung  werden  dem  Bezugsberechtigten  die  kon-
 kreten  Bedingungen  für  eine  Verrentung  mitgeteilt.  Das
 Rentenwahlrecht  stellt  eine  Option  zum  Abschluss  einer
 Rentenversicherung  zu  den  zukünftig  geltenden  Bedingun-
 gen,  also  unter  Berücksichtigung  der  in  der  Zukunft  gelten-
 den  Sterbetafel  und  des  zukünftigen  Zinsniveaus  dar.  Die
 Kapitalversicherung  mit  Rentenwahlrecht  ist  daher  nicht
 mit  einer  Rentenversicherung  mit  Kapitalwahlrecht  ver-
 gleichbar,  bei  der  bereits  von  vornherein  eine  der  Höhe  nach
 garantierte  Rentenzahlung  oder  bei  einer  fondsgebundenen
 Rentenversicherung  ein  garantierter  Rentenfaktor  vereinbart
 wird.  Eine  Vergleichbarkeit  besteht  vielmehr  mit  dem  Fall,
 dass  die  Erlebensfall-Leistung  aus  einer  Kapitalversiche-
 rung  ohne  Rentenwahlrecht,  zum  Abschluss  einer  sofort  be-
 ginnenden  Rentenversicherung  gegen  Einmalbeitrag  ver-
 wendet  wird.  Die  Erlebensfall-Leistung  ist  in  diesem  Fall
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nach  §  20  Abs.  1  Nr.  6  EStG  zu  versteuern;  die  Einzahlung
 in  eine  sofort  beginnende  Rentenversicherung  ist  steuerlich
 unbeachtliche  Mittelverwendung.  Das  gleiche  muss  für  eine
 Kapitalversicherung mit Rentenwahlrecht gelten.

 Zu Nummer  11  (Artikel  1 Nr.  14 und 40 Buchstabe  k)

 Die Bundesregierung prüft den Vorschlag des Bundesrates.

 Zu Nummer  12  (Artikel  1  Nr.  15a  –  neu  –  und  40  Buch-
 stabe l  Doppelbuchstabe cc  – neu –)

 Die Bundesregierung prüft den Vorschlag des Bundesrates.

 Zu Nummer  13  (Artikel  1 Nr.  18)

 Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.

 Die  neue  Rechtsprechung  des  BFH  (BFH-Urteil  vom
 19.  Dezember  2001,  I  R  63/00)  zur  Anwendung  des  Pro-
 gressionsvorbehaltes  in  Fällen  von  Doppelbesteuerungsab-
 kommen (DBA), kann nicht auf sonstige zwischenstaatliche
 Übereinkommen  übertragen  werden.  Der  BFH  stellte  fest,
 dass  ein  Progressionsvorbehalt  nur  dann  nicht  angewendet
 werden  darf,  wenn  in  einem  DBA  die  Berücksichtigung  ei-
 nes  Progressionsvorbehaltes  verboten  ist.  In  einem  obiter
 dictum  zu  §  32b  Abs.  1  Nr.  3  EStG  hat  sich  der  BFH  aus-
 schließlich  auf  DBA,  nicht  aber  auf  sonstige  zwischenstaat-
 liche Übereinkommen bezogen:

 Anders  als  bei  zwischenstaatlichen  Übereinkommen  sind  in
 DBA  auf  der  Grundlage  des  OECD-Musterabkommens
 regelmäßig  Ausführungen  zum  Progressionsvorbehalt  ent-
 halten,  auch  wenn  diese  nach  Ausführung  des  BFH  nur  de-
 klaratorischen  Charakter  haben.  Der  BFH  hat  über  Fälle
 entschieden,  in  denen  die  Anwendung  des  Progressionsvor-
 behaltes  nicht  ausdrücklich  im  DBA  geregelt  waren  (Fälle
 des  Wegzugs  und  der  doppelten  Ansässigkeit,  in  denen  zwar
 eine  unbeschränkte  Steuerpflicht  in  Deutschland  besteht,
 aber  Deutschland  nicht  Ansässigkeitsstaat  ist).  Nach  Tz.  56
 der  Kommentierung  zum  OECD-Musterabkommen  kann
 auch  der  Quellenstaat  sein  innerstaatliches  Recht  bezüglich
 der  Progression  anwenden.  Aus  diesem  Grund  stimmt  die
 Bundesregierung  mit  den  Ländern  überein,  bei  DBA  den
 Zusatz  „unter  dem  Vorbehalt  der  Einbeziehung“  zu  strei-
 chen.  Sind  Einkünfte  aufgrund  von  DBA  steuerfrei,  soll
 künftig stets ein Progressionsvorbehalt angewendet werden.

 Der  Antrag  des  Bundesrates  zielt  darauf,  bei  sonstigen  inter-
 nationalen  Übereinkommen  stets  den  Progressionsvorbehalt
 anzuwenden,  auch  wenn  ein  solcher  im  Übereinkommen
 nicht ausdrücklich aufgenommen wurde.

 Entsprechend  dem  Beschluss  der  Finanzministerkonferenz
 vom  21.  Mai  1992  und  diversen  Entschließungen  des  Bun-
 desrates  fordert  die  Bundesregierung  regelmäßig  bei  der
 Verhandlung  sonstiger  zwischenstaatlicher  Vereinbarungen
 die  Aufnahme  eines  Progressionsvorbehaltes.  Sehr  häufig
 kann  sie  sich  damit  nicht  durchsetzen,  da  andere  Staaten
 einen  Progressionsvorbehalt  nicht  kennen.  Die  Vertragsstaa-
 ten sind sich dabei regelmäßig darüber einig, einen Progres-
 sionsvorbehalt  nicht  anzuwenden.  Dieser  Sichtweise  wird  in
 der  bisherigen  Formulierung  des  §  32b  Abs.  1  Nr.  3  EStG
 dadurch  Rechnung  getragen,  dass  der  Vorbehalt  des  Pro-
 gressionsvorbehaltes  als  Tatbestandsvoraussetzung  im  Ge-
 setzestext aufgenommen ist.

 Diesbezüglich  wird  in  der  Begründung  des  Bundesratsan-
 trags folgendes ausgeführt:

 „Sofern  den  Mitgliedern  einer  zwischenstaatlichen  Organi-
 sation  zugestanden  werden  soll,  dass  auf  eine  Anwendung
 des  Progressionsvorbehaltes  verzichtet  wird,  gehört  eine
 derartige Ausnahmeregelung in das jeweilige Abkommen.“

 Dies  widerspricht  jedoch  der  internationalen  Völkerrechts-
 praxis.

 Entsprechende  Versuche  der  Bundesregierung,  einen  Pro-
 gressionsvorbehalt  durchzusetzen  sind  bei  neu  gegründeten
 EU-Organisationen  ebenfalls  gescheitert.  Für  den  Bereich
 des  Protokolls  über  die  Vorrechte  und  Befreiungen  der  Eu-
 ropäischen  Gemeinschaften,  in  dem  ebenfalls  ein  Progres-
 sionsvorbehalt  ausdrücklich  nicht  geregelt  ist,  hat  der  Ge-
 richtshof  der  Europäischen  Gemeinschaften  u.  a.  bereits  mit
 Urteil  vom  16.  Dezember  1960,  RS  6/60,  Sammlung  der
 Rechtsprechung  1960  S.  1165,  entschieden,  dass  die  An-
 wendung  eines  Progressionsvorbehaltes  gegen  das  EU-Pri-
 vilegienprotokoll verstößt.

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Antrag  des  Bundesrates  ab,
 um  Vertragsverletzungen  („treaty  override“)  zu  vermeiden.
 Auch  künftig  darf  bei  sonstigen  zwischenstaatlichen  Über-
 einkommen  ein  Progressionsvorbehalt  nur  angewendet  wer-
 den,  soweit  er  in  einem  solchen  Übereinkommen  vorbehal-
 ten  ist.  Dies  entspricht  den  völkervertragsrechtlichen
 Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.

 Neben  rechtlichen  Bedenken  ist  ein  drohender  nicht  abseh-
 barer  außenpolitischer  Schaden  zu  bedenken.  Die  Vereinten
 Nationen,  die  EU,  die  OECD,  der  ISGH  und  viele  andere
 Organisationen  könnten  sich  hintergangen  fühlen,  wenn
 Deutschland,  entgegen  seinen  letztendlichen  Zusagen  auf
 einen  Progressionsvorbehalt  zu  verzichten,  gleichwohl
 einen Progressionsvorbehalt anwendet.

 Weiterhin  sind  Länderinteressen  zu  bedenken,  falls  betrof-
 fene  internationale  Organisationen  erwägen,  dies  zum  An-
 lass  zu  nehmen,  sich  ein  anderes  Sitzland  zu  suchen  oder
 erst  gar  nicht  nach  Deutschland  zu  kommen.  Entsprechende
 Demarchen  beim  Bundesaußenminister  dürften  nicht  lange
 auf  sich  warten  lassen.  Die  Bemühungen  der  Bundesregie-
 rung,  internationale  Organisationen  in  Deutschland  anzusie-
 deln, dürften erheblich erschwert werden.

 Zu Nummer  14  (Artikel  1  Nr.  18  Buchstabe  b,  Nr.  18a
 –  neu  –  und  40  Buchstabe  l1  –  neu  –  und  l2
 – neu –)

 Die Bundesregierung prüft den Vorschlag des Bundesrates.

 Zu Nummer  15  (Artikel  1 Nr.  26)

 Die Bundesregierung stimmt dem Antrag zu.

 Zu Nummer  16  (Artikel  1 Nr.  26)

 Die Bundesregierung widerspricht dem Antrag nicht.

 Fälle  der  „Luxusgeschenke“  werden  ausgeschlossen  und
 einem  Missbrauch  der  Pauschalierung  damit  vorgebeugt.  Es
 wird  zwar  eine  zusätzliche  Überprüfung  durch  die  Finanz-
 verwaltung  notwendig,  die  jedoch  im  Hinblick  auf  die  be-
 troffenen  Fallzahlen  bewältigt  werden  kann.  Eine  derartige
 Begrenzung erscheint daher vertretbar.
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Zu Nummer  17  (Artikel  1  Nr.  36a  –  neu  –  und  40  Buch-
 stabe t1 – neu –)

 Die  Bundesregierung  stimmt  diesem  Vorschlag  im  Hinblick
 auf  sich  abzeichnende  abweichende  Entscheidungen  des
 Bundesfinanzhofs zu.

 Zu Nummer  18  (Artikel  1 Nr.  38 Buchstabe  b)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates grundsätzlich zu.

 Allerdings  sollte  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  die
 Einschränkung  des  §  50d  Abs.  9  Satz  2  EStG  nicht  an  Divi-
 denden  im  Sinne  des  §  20  Abs.  1  Nr.  1  EStG  anknüpfen,
 sondern  an  die  Abzugsfähigkeit  der  Zahlung  bei  der  Ermitt-
 lung  des  Gewinns  der  ausschüttenden  Gesellschaft.  Dabei
 ist  auch  klarzustellen,  dass  Bestimmungen  eines  DBA,  die
 weitergehende  Einschränkungen  der  Freistellung  von  Ein-
 künften vorsehen, unberührt bleiben.

 Zu Nummer  19  (Artikel  1 Nr.  40 Buchstabe  e und
 Artikel 20)

 Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.

 Die  in  §  11  Abs.  2  Satz  4  EStG  angeführte  Ausnahmerege-
 lung  für  Damnum  oder  Disagio  entspricht  dem  einvernehm-
 lichen  Willen  des  Gesetzgebers  des  Richtlinien-Umset-
 zungsgesetzes  (vgl.  Bundestagsdrucksache  15/4050  S.  53)
 und  dient  lediglich  der  gesetzlichen  Klarstellung.  Daher  ist
 es  auch  folgerichtig,  die  Änderung  des  §  11  Abs.  2  Satz  4
 EStG  für  die  gesamte  Geltungsdauer  des  bereits  durch  das
 Richtlinien-Umsetzungsgesetz  geänderten  §  11  Abs.  2  EStG
 gelten  zu  lassen.  Gilt  die  Neuregelung  –  entsprechend  dem
 Petitum  des  Bundesrates  –  aber  nur  für  ab  dem  Inkrafttreten
 geleistete  Damna  oder  Disagien,  dann  hat  dies  zur  Folge,
 dass  für  vor  diesem  Stichtag  geleistete  Damna  oder  Disa-
 gien  nach  dem  Gesetzeswortlaut  keine  Ausnahmen  von  der
 Regel  bestehen,  dass  Vorauszahlungen  für  langjährige  Nut-
 zungsüberlassungen  zu  verteilen  sind.  Dem  sich  aus  den
 oben  angeführten  Gesetzesmaterialien  ergebenden  Willen
 des Gesetzgebers würde damit widersprochen.

 Zudem  besteht  aus  praktischen  Gesichtspunkten  keine  Not-
 wendigkeit  für  die  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  Ände-
 rung.  So  dürften  Fälle,  bei  denen  ein  Steuerpflichtiger  frei-
 willig  sein  Damnum  oder  Disagio  auf  die  Laufzeit  verteilt,
 nur  selten  vorkommen.  Nach  den  bisherigen  Erfahrungen
 wird  von  den  Steuerpflichtigen  in  der  Regel  ein  Damnum
 oder  Disagio  zum  sofortigen  Werbungskostenabzug  genutzt.
 Sollte  in  den  wenigen  Ausnahmefällen  ein  Steuerpflichtiger
 tatsächlich  sein  Damnum  oder  Disagio  über  die  Laufzeit
 verteilt  haben  und  damit  das  in  den  BMF-Schreiben  vom
 5.  April  2005  (BStBl.  I  S.  617)  und  vom  15.  Dezember
 2005  (BStBl.  I  S.  1052)  angeführte  Wahlrecht  in  Anspruch
 genommen  haben,  genießt  er  dahingehend  auch  zukünftig
 Vertrauensschutz.

 Zu Nummer  20  (Artikel  1)

 Die  Bundesregierung  wird  der  Bitte  um  Prüfung  entspre-
 chen.

 Zu Nummer  21  (Artikel  4)

 Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.

 Zur  Mantelkaufregelung  prüft  derzeit  eine  Bund-/Länder-
 arbeitsgruppe  Lösungsmöglichkeiten.  Umsetzbare  Alterna-
 tiven  liegen  noch  nicht  vor.  Die  Maßnahme  sollte  im  Rah-
 men der Unternehmenssteuer-Reform umgesetzt werden.

 Zu Nummer  22  (Artikel  4a – neu –)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Wie  sich  aus  der  Begründung  des  Antrags  ergibt,  ist  die
 Rechtsfrage  zzt.  beim  Bundesfinanzhof  anhängig  (Az.  BFH
 VIII  R  47/05).  Das  Bundesfinanzministerium  ist  dem  Ver-
 fahren  beigetreten.  Nach  Auffassung  der  Bundesregierung
 ist  die  bisherige  Rechtslage  hinreichend  klar.  Der  Ausgang
 des Verfahrens bleibt abzuwarten.

 Zu Nummer  23  (Artikel  5  Nr.  3a  –  neu  –  und  5  Buchstabe  g)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer  24  (Artikel  7 Nr.  5 Buchstabe  a)

 Die  Bundesregierung  wird  der  Bitte  um  Prüfung  entspre-
 chen.

 Zu Nummer  25  (Artikel  10 nach Nr.  8)

 Die  Bundesregierung  wird  den  Vorschlag  im  weiteren  Ge-
 setzgebungsverfahren prüfen.

 Zu Nummer  26  (Artikel  10  Nr.  10a  –  neu  –,  15  –  neu  –  und
 16 – neu –, Artikel  11 Nr.  2 Buchstabe  e)

 Die  Bundesregierung  wird  den  Antrag  im  weiteren  Gesetz-
 gebungsverfahren prüfen.

 Zu Nummer  27  (Artikel  10 Nr.  13)

 Die Bundesregierung stimmt dem Antrag zu.

 Zu Nummer  28  (Artikel  10 Nr.  13)

 Die Bundesregierung stimmt dem Antrag nicht zu.

 Die  Notwendigkeit  der  Änderung  wird  vom  Bundesrat  da-
 mit  begründet,  dass  das  Eröffnungsverfahren  „in  der  Regel
 länger  als  drei  Monate“  dauern  würde  und  daher  Lohn-
 steuerausfälle entstehen könnten.

 Diese  Aussage  kann  von  der  Bundesregierung  nicht  bestä-
 tigt  werden.  Nach  Informationen  der  Bundesregierung  gilt
 es  vielmehr  als  gesicherte  Erkenntnis,  dass  Insolvenzverfah-
 ren  spätestens  nach  drei  Monaten  eröffnet  werden,  da  das
 Insolvenzgeld  längstens  für  diese  drei  Monate  vorfinanziert
 werden  kann.  Zudem  ist  die  insolvenzrechtliche  Behand-
 lung  der  Lohnsteuer  zwischen  dem  Bundesgerichtshof  und
 dem  Bundesfinanzhof  strittig  und  noch  nicht  höchstrichter-
 lich  entschieden.  Bis  zur  Klärung  der  Frage,  wie  die  Lohn-
 steuer  insolvenzrechtlich  zu  behandeln  ist,  besteht  für  eine
 gesetzliche Regelung keine Notwendigkeit.

 Zu Nummer  29  (Artikel  18 Nr.  2 Buchstabe  c)

 Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.

 Die  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  bedingt  zwingend,
 dass  die  Gutachterausschüsse  die  Bodenrichtwerte  in  allen
 Ländern  auf  den  nämlichen  Zeitpunkt  ermitteln.  Unerheb-
 lich  ist  dabei,  ob  die  Ermittlung  des  Bodenrichtwertes  zum
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31.  Dezember  oder  zum  1.  Januar  erfolgt.  Der  Vorschlag,
 „aktuelle“  Bodenrichtwerte  zugrunde  zu  legen,  könnte  dazu
 führen,  dass  nicht  der  der  Erbschaft-  und  Schenkung-  bzw.
 der  Grunderwerbsteuer  eigentümliche  Stichtags-  bzw.  stich-
 tagsnahe  Wert  der  Besteuerung  zugrunde  gelegt  wird.  Der
 Ableitung  aus  vorhandenen  Werten  mangels  Erfüllung  der
 den  Gutachterausschüssen  auferlegten  Verpflichtung  zur  Er-
 mittlung  der  Bodenrichtwerte  steht  der  Grundsatz  der
 Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  entgegen.  Aus  Gründen
 der  Rechtssicherheit  ist  eine  Ableitung  des  Bodenwerts  aus
 den  Werten  vergleichbarer  Flächen  auf  diejenigen  Fälle  zu
 beschränken,  in  denen  der  Gutachterausschuss  nicht  ver-
 pflichtet ist, den Bodenrichtwert zu ermitteln.
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